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„In einer Teller-, um nicht zu sagen Kesseltiefe, in einem schönen
Wiesengrunde, rings von fruchtbaren, sanften Anhöhen umgeben" (Göthe
„italienische Reise") liegt die ehemalige Cisterzienserabtei, der heutige
Marktflecken Waldsassen.Es war ehedem eines der reichsten und ange¬
sehensten Klöster Deutschlands; 15 Pflegegerichte zählte dasselbe nach
einem Salbuch vom Jahre 1570, gegen 15 Quadratmeilen hatte es eigenen
Besitz, „köstliche Besitztümer geistlicher Herren, die srüher als andere
Menschen klug warm" (Göthe idiäein,). Die Namen fast aller römisch¬
deutschen Könige und Kaiser sind seit den Tagen Konrads des Staufers
mit seiner Geschichte verwebt, es ist zugleich eine Geschichte des Cisterzienser-
ordens, seiner Blüte und seines Verfalls, die sich uns mit der Wald¬
sassens ansthnt. Und doch existirt darüber bis zum heutigen Tage kein
gedrucktes Werk, das nur irgendwie den Anforderungen unserer Zeit ent¬
sprechen würde. Brenners „Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen"
ist eine höchst unkritische und auch unselbständigeArbeit. Der Verfasser
nachstehender Zeilen glaubt nun keineswegs, hiemit dem Bedürfnisse ab¬
geholfen zu habe». Seine Absicht ist es lediglich, dnrch diese Abhandlung
die Aufmerksamkeit auf das Stift zu lenken, und in dieser Hinsicht an¬
regend gewirkt zn haben, würde er für die schönste Frucht seiner Arbeit
halten. Und wenn er gerade die Reichsnnmittelbarkeit uud Schutzverhält-
uisse zur Untersnchnngheraushob, so ist damit der Wunsch ausgedrückt,
es möchte eine künstige Geschichte des Stiftes Waldsassen diese als die
wichtigste und weitere Kreise interessirende Seite, besonders betonen. Die
in unueigenützigster Absicht von Herrn Archivar Gradl begonnenen
Nouumeiitg, DAsi'ana, die auch Waldsassen in ihren Bereich hereinziehen
und bereits bis znm Jahre 1297 gediehen sind, werden eine reiche Fund¬
grube bieten; nnr sollte der Verfasser auch die Origiualieu im Müuchener
Reichsarchiv, inbefonders auch das alte Privilegieubuch (Reicharchiv Wald¬
sassen Nr. 17) einer Einsicht unterziehen. Ich habe schon früher ein¬
mal über dieselbe Materie eine kleine Broschüre veröffentlicht, doch war
das lediglich eine Zusammenstellung der Hauptfakta, ohue irgend welche
Beanspruchungeines wissenschaftlichenWertes. Ich übergebe dieses
Schriftchen der Oeffentlichkeit mit dem Ausdruck des innigsten Dankes für
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die Zuvorkommenheit, mit der die Direktionen des K, allgemeinen Reichs-
archis und der K, Hof- und Staatsbibliothek die nötigen Materialien zur
Verfügung stellten, sowie mit der Bitte, man möge allenfallsigen Mängeln
geneigte Nachsicht schenken, da einerseits nicht alle einschlägigenHilfs¬
mittel hieher gesandt werden konnten und ich andererseits erst gegen Ende
des ersten Semesters infolge besonderer Umstünde des Programmübernahm.



1. Kapitel.
Jener erbitterte Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, der

lange Zeit alle Gemüter des weiten römisch-deutschen Reiches in Atem
gehalten und in der Geschichte den harmlosen Namen Jnvestiturstreit
führt, hatte auf allen Gebieten des kircheupolitischen Lebens tief einschnei¬
dende Folgen. Der neue Glanz, der damals von der Tiara des sieg¬
reichen Papstkönigs ausströmte, warf feiue Strahlen insbesondere auf deu
Krummstab. Unter den späteren Karolingern war es dahin gekommen,
daß die Klöster nicht anders denn als große Gütercomplexe augeseheu
uud nach Belieben verschenkt wurden, sei es von den Königen, uuter
denen sie standen, sei es von den Magnaten, die sie auf ihren Gütern
gestiftet hatten. Uebertragungen von Klöstern (nicht blos ihren Gütern)
au Bischöfe uud weltliche Herren als Benesicium waren keine Selten¬
heitenz kam es ja vor, daß Graf und Abt in einer Person vereinigt
waren. (S. Maitz VII 208.) Besondere Feinde der Klöster waren
die Bischöfe: Diese „trachteten darnach, die in ihrem Bereiche liegenden
Klöster . . . dergestalt in ihre Gewalt zu bringen, daß sie entweder
selbst die Verwaltung führten oder doch den Borsteher ernannten,ganz
oder teilweise den Gennß der Einkünfte zogen, über die Güter, mitunter
über die ganzen Stifter verfügten, sie ihrerseits zu Beuefizium gaben."
(Maitz VII pax. 212.) —

Die Dinge sind später, namentlich nnter den Ottonen, wohl etwas
anders geworden, nicht daß die Verleihung von Klostergut zu Lehen auf¬
gehört hätte, aber die Stifter selbst sind nicht mehr so rein als welt¬
licher Besitz behandelt, die Uebertragnng der Klöster zu Lehen ausdrücklich
verboten und wenigstens ein Teil der Güter dem Gebrauch der Mönche
gesichert worden. (S. Maitz VII, pa^. 209.) Gegen die Willkür der
uutergeordueteuReichsgewalten, namentlich der Bischöse, schützte vor allem
die Stellung unmittelbar uuter dem Köuig vder, wie mau sich damals
auszudrückenpflegte, die königliche Freiheit (renalis libsrtas'). Diese
umfaßte ueben dem königlichen Schutz die Immunität, welche hinwiederum
in der Zeit der Ottonen hauptsächlichin der Freiheit von fremder Ge¬
richtsbarkeit, namentlich dem Grafenbanne bestand. Die Vorstände der
Klöster übten auf ihren Besitzungen nicht blos die niedere, sondern häufig
auch die Krimiualgerichtsbarkeit, freilich nicht unmittelbar, sondern, wie
wir gleich hören werden, mittelbar durch ihre selbstbestellten Vögte. Zu
der Besreiung von fremden Gerichten kam ausnahmsweise Freiheit
von Zöllen und von Leistungen für den König — Jmmuuität im
weiteren Sinne. Das war aber nicht die Regel; „denn gerade die un¬
mittelbar unter dem König stehenden Stifter waren regelmäßig zn
Leistungen verschiedener Art, Hofdienst, Heerdieust, Lieferung von Lebens¬
mitteln und Geld verpflichtet." (S. Maitz VII S. 223.) Diese Reichs-

') Diese Klöster selbst werden monastsris, i'vMlia, renales oder i-sgias ab
rexsli» eosnobia, loe» rggis, nostri impeiii mon»steri-t, monkstsi'i» pu-

kliv» genannt. S. Maitz VII, psx. 189 Nr. 4 und S.



oder königlichen Klöster werden noch immer den königlichen Gütern zu¬
gerechnet — Schutz oder Mnndinm nnd Gewalt oder Herrschaft sind
gleichbedeutend.Der König erteilt die Investitur; bald in der einen, bald
in der auderu Weise geht von ihm die Entscheidungbei der Abtwahl
aus. Es bedurfte daher nur eines weniger kirchensreundlichen Kaisers
und die alten Zustände kehrten wieder.

So geschah es auch. Kaiser Heinrich IV. und Heinrich V schalteten
mit den Klöstern nnd ihren Güteru nach Willkür, setzten Äbte ein und
ab; das Kirchengnt der Reichsklöster mußte die Mittel hergeben, An¬
hänger zu belohnen oder zu gewinnen, die Leistungen der Stifter die
königliche Kasse füllen. Und die Immunität, die ja ursprünglich keinen
andern Zweck hatte, als in Verbindung mit dem Schutz des Kaisers die
unmittelbare Beziehung zu diesem und dem Reiche zu erhalten, wurde
nichtig durch die Vogtei (aävovatia). Diese letztere gab deu weltlichen
Großen nur Gelegenheit Rechte wieder zu erlangen, welche Ihnen eben durch
die Immunität entzogen sein sollten. Die Vögte ^ävooati), welche von dem
Abte ernannt wurden, um im Namen dieses ihres Vorstandes die mit der
Jmmuuität gegebenen Rechte zu handhaben, die Gerichtsbarkeit über dieStists-
nnterthanen auszuüben, und namentlich auch die Kirche mit ihren Leuteu und
Gütern gegen etwaige feindliche Einfälle zu verteidigen, und die für die
Verwaltung ihres Amtes meist bedeutende Güter der Kirche zu Lehen
empfingen, ein Drittel aller Strafgelder, Geld- und Naturalienleistungen
verschiedener Art bezogeu, siud nur zu oft <zx äkk<ZN3viil>us molestissimi
ollovsorks'") der Stifter geworden. Viele maßten sich ohne allen Rechts¬
grund die Vogtei an, bestellten sich Nntervögte und sogen mit diesen ge¬
meinsam die ihrem Schutze anvertrauten Güter und Leute aus. (S.
Berchtold S. 134 ff., Maitz VII, 320 ff.)

Während Heinrich IV. in der geschilderten Weise mit den Klöstern
und ihren Gütern versnhr, während bereits der Kamps gegen die Vogtei
tobte, da bestieg Kardinal Hildebrand als Gregor VII. deu Stuhl des
hl. Petrus und gab das Signal zn einer allgemeinen Erhebung der
Kirche, welche auf eiue Befreiung derselben von jedem weltlichen Einflnß
abzielte. Freiheit von weltlicher Herrschaft (und damit Schutz vou ander¬
weitigen Verleihungen),Freiheit der Abtwahl, Freiheit von Abgaben,
Freiheit von der Advokatie war die Losuug der Klöster, die auf Seite
Roms standen. Durch das Wormser Konkordat vom Jahre 1122 wurde
der langwierige Kampf im Großen und Ganzen beendet. Die alten
Reichsklöster erreichten durch das Wormser Konkordat wenigstens die
Anerkennung der freien Wahl ihrer Vorstände; (damit war Verleih¬
ungen des Klosters von weltlicher Seite vorgebengt.) „Frei sollten die
Wahlen sein, ohne Simonie nnd Gewalt, aber in Gegenwart des
Kaisers, und so daß dieser bei Zwiespalt nach Rat uud Ausgleich der

') Ursprünglich wurden die Namen äsksnsor, tutor und xstronus ziemlich
gleich bedeutend mit advoosttus gebraucht. Erst später, da der Vogt wohl aufgehört
hatte, das zu sein, was ihm ursprünglich oblag, stehen diese Ausdrücke iu direktem
Gegensätze dazu. (S. Maitz VII, xax. 321.)



Metropoliten und der zu derselben Erzdiözese gehörigen Bischöfe, dein
besseren Teil die Anerkennung verschaffe."(Maitz VIII. pÄA, 463)
Die Rechte der Vögte wurden durch kaiserliche Verordnungen eiugeschräukt
(was freilich wenig half), einige Vogteien durch Ablösung ganz beseitigt.
Weiter gingen die mitten in jenen Kämpfen neugegrüudeteu Klöster;
diese, echte Kinder ihrer Zeit, verwarfen jeden Herrschaftstitel eines welt¬
lichen Herrn. Nachdem sie ihre Güter meist frei von Vogtei erhalten, suchten
sie sich der Abhängigkeit vom König zu cutziehen, vor allem aber vor
anderweitigen Verleihungen zu schützen durch eine Verbindungmit Rom
(röm. Freiheit — römisch gefreite Klöster), wie sie schon zur Zeit der
Ottoneu wiederholt vorkommt. Damals aber, „bei der engen Verbind¬
ung, in welcher noch Reich und Kirche standen, bezweckte diese päpstliche
Immunität lediglich Freiheit von jeder bischöflichen Gewalt und diente
als Mittel, um die Verbindung eines Stifts unmittelbarmit dem Reiche
zu sichern." Das hat sich aber jetzt geändert: „Die Ergebungen in den
Schutz des Papstes, die seit dem 11. Jahrhundert immer häufiger, bei
den neugegründeten Klöstern, namentlich denen, welche sich an Hirsau
anschlössen, die Regel wurden, sollten nun auch eine Freiheit dem Könige
gegenüber geben, namentlich Befreiung von allen Abgaben an ihn oder
das Reich und Schutz gegeu weitere Verfügung." (Waitz VII. psx. 219 f.)

Den Löwenanteil am Siege der Kirche gewannen jedoch die Cister-
zienserklöster. Dieser um das Jahr 1098 gegründete Orden nahm, seit¬
dem der heilige Bernhard ihm beitrat (1114), den gewaltigsten Auf¬
schwung. St. Bernhard übte anf seine Zeitgenossen eine magische Ge¬
walt ; sein Ansehen übertrug er auch auf seinen Orden, als dessen eigent¬
licher Begründer er gilt (Bernhardiner)/) Könige und Fürsten beeilten
sich, den Cisterzienserorden mit Freiheiten und Gütern zn beschenken.
Insbesondere waren es die Hohenstaufischen Kaiser, die seit Konrad III.
nicht ermüdeten, ihn mit Gnaden und Rechten zu überhäufen. So er¬
langten die Klöster dieses Ordens offen nnd mit der Könige Zustimmung,
was die römisch befreiten Klöster nur durch eine Art Hinterthüre sich
erschlichen: Immunität im weitesten Sinne des Wortes (Unabhängigkeit
von weltlicher Herrschaft und damit Schutz vor anderweitigen Verleih¬
ungen, Freiheit von allen weltlichen Leistungen, Freiheit von fremder
Gerichtsbarkeit, Freiheit insbesondere von der Advokatie) nnd dazu des
Königs und häufig auch des Papstes Schutz. Nnd was sie gleich ausaugs
durch der Könige Huld erlangten, haben sie später als ein Recht ihres
Ordens in Anspruch genommen; die Auffassung der Zeit ist ihnen
nicht entgegen getreten.

') Bezeichnend ist, was sartorins L. ö. <>.ä 1700 snb tit. XXIII. von
ihm sagt: Mellens et Isvtous illo Vir ösrnliüi'äns, non oontentus, un-is snxisse
liexinse Loelitnm müininillas, in.'miillis qnogne Rexuin (gn»v kelioitss inter
inurtale8 est eI»rissiinA, ooinmenc>»tir oliin .Isaiae orkvnlo) in ss snishnv per
sex iiun SAeouIü, I»ot»tns, -Mino Iiockie plnriino ?rinoipnin ssn li^ote, sen
keneüdv inaäentia Orki exliibet sen Isbia, sen Loenndia, in cznibns illnstrissima
Rogum ?rineixuin<inv posteritss ^Is^jornm snornin Isotea leßit in Listeroio
vvstixi»,"
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Gleich bei der Gründung werden die Cisterzienserklöster ad omni
ssoulari suHoetiovv befreit, so z. B. Kamp 1122, Georgenthal1140
srmllius tsrrenag persona«? xotostati vel cloininio subititus llat.) S.
Ficker Z 227. Nur dem Sprengelbifchofesollten sie nach den Satzungen
ihres Ordens in geistlichen Dingen unterworfen sein/) Leistungen aus
einem weltlichen Rechtstitel konnte niemand von ihnen verlangen. Dieses
gänzliche Unabhängigkeitsverhältnis, auch dem Könige gegenüber, zeigt
sich insbesondere darin, daß wir nie von der Investitur eines Cisterzienser-
abtes lesen, obwohl doch diese mit dem Scepter auch nach dem Jnvestitur-
streite an die Aebte der alten Reichsklöster erteilt wurde und noch fort¬
dauerte selbst nach der weiteren Einschränkungder kaiserlichen Rechte durch
die berühmte Oonkoeälzratio ?ricl<zrioiailg.vom Jahre 1220. Es sei
damit nicht gesagt, daß der König auf des Klosters Besitzungen gar
keine Hoheitsrechte ausgeübt, sich nicht gewisse Regalien vorbehalten hätte,
in deren Besitz das Kloster erst allmählich gelangte. Die Verleihung
dieser Regalien geschieht aber ein für allemal, nicht daß der jeweilige
Abt damit belehnt worden wäre, was ihn ja zur Lehenstreue gegen den
König verpflichtet hättet)

Besonders bezeichnend ist die Befreiung der Cisterzienserklöster von
der Advokatie oder Vogtei. DaS nahmen sie als ein förmliches Recht
für sich in Anspruch (S. Ficker Z 227, Maitz, VII xax. 369 f., Winter,
Cisterzienser I. S. 53). „Als der Pfalzgraf von Tübingen 1191 die
von ihm gestiftete Prämonstratenserabtei Babenhausen iu eine Cister-
zienserabtei verwandelte, befreite er das Kloster und dessen Hörige ad
aävovatoria simul et ad sxaotoria vonäieioiiö, czua oodis teno-
dautur, siout e^usäein oräinis sxiZit institntio, und in der
kaiserlichen Urkunde heißt es: „Ilao autsin libkrtats monastsrium
doo kunäatum ost, ut söouväum <ovsuetu<Iin6in Listöroiensium
nee kunäator ullus suvvessoruin «zius aut Iiorvclum,
alicsuiä juris advoeatias tiadoat.^ Also nicht einmal der Gründer
oder dessen Erben dursteu das Vogteirecht sich vorbehalten.

„Aus allen weltlichen Schutz konnten die Cisterzienserklöster freilich
nicht verzichten; aber es sollte ihnen der Schützer genügen, welcher allen

') Der Bischof übte ein gewisses Aufsichtsrecht, ohne aber, wie das in früherer
Zeit vorkam, als weltlicher Herr des Klosters zu gelten und darüber verfügen zu
können. Gegen eine völlige Exemtion von bischöflicher Jurisdiktion sprach sich der
hl. Bernhard ganz bestimmt aus, indem er unter Hinweis auf die ursprüngliche Ent¬
stehung dieser Befreiungen den exemten Cluniacenfern zurief: ,»Iiuä 'vst quoä
jkrxitur äsvotio, aliud cjuoä inolitur »inbitio impstisns suHsotionis/ S. Wetzler
„Kirchenlexikon." In einer nicht eben an festem Recht und bestimmter Ordnung
haltenden Zeit konnte es freilich nicht ausbleiben, daß einerseits die Bischöfe ihre
Kompetenzen überschritten und ohne Rücksicht auf die Institutionen des Ordens die
in ihrem Spreugel gelegenen Klöster in ihre volle Gewalt zu bringen suchten nach
dem Beispiele der früheren Bischöfe, andererseits aber die Cisterzienserklöster, um sich
dieser bischöfliche« Gewalt zu entziehen, durch päpstliche Exemtionen sich vom Bischöfe
zum Teil ganz unabhängig zu machen wußten.

°) Für einzelne der schwäbischen Cisterzienserprälaten finden sich zwar Reichs-
belehnnngen, aber erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert, als der Cisterzienser Orden
seinen ursprünglichen Institutionen schon längst untreu geworden war.



Unterdrückten beizustehen berufen war; daher wurde der Kaiser als Vogt

(besser Schirmer, später heißt es sobirmliei-re) aller Cisterzienserklöster

betrachtet." (Ficker H 227.) Die Kaiser selbst haben sich als Beschützer des

ganzen Ordens und als Beschützer der einzelnen Cisterzienserklöster er¬

klärt. Ein Schreiben, welches Friedrich Barbarossa nach seiner Kaiser-

krönnng an das Generalkapitel nach Cisterz richtete, schließt er also:

„Ultimo Oratioailms vsstris rws rsoominanäantss, sire vos volumus,
omllilzus äisl>U8 irostris Kanetissimi Orctiois äs-

ksusores sssv volumus, st per oirmia, taota sua, taincsuam uostra

proxria pronrovers. Dat. apuct 8. Noborsm XII. Oal. In-

<liot. III^ (8. Naiiri^ueus ad auv. 1155 oap. I ouiu. 9 und

v. L. ?. sud tit. XXIII).

Und Kaiser Friedrich II. sagt im Schirmbries sür Wilhering:
Orüo Lüstsreiensium ad kxoräio ivstitutionis sue vullum

UQ^uain praeter liomaiiuiii imperatorem — lladuit actvoeatum

(in der alten guten Bedeutung). Dein entsprechend werden die Cister¬

zienserklöster gleich oder bald, nachdem sie aus der potsstas des Stifters

entlassen sind, von den röm. Kaisern und Königen in ihren und des

Reiches unmittelbaren Schutz genommen unter Bestätigung ihrer Immu¬

nität. Während aber bisher Gewalt (oder Herrschaft) und Schutz (oder

Mundium) des Königs als wesentlich gleichbedeutend behandelt wurden,

wird jetzt — doch nur bei den Cisterzienserklöstern — beides wieder unter¬

schieden, (wie das schon vor den Karolingern der Fall war), um dann

später, wohl iu der Zeit der luxemburgischen Kaiser, bes. Sigismunds,

als gleichbedeutend behandelt zn werden. Manchmal treten die Cister¬

zienserklöster, wie z. B. Waldsassen (das wir jetzt schon als Beleg gegen

Fickers Ansicht anführen, der ein derartiges Verhältnis zu Rom verneint)

noch außerdeni in ein Schutzverhältnis zu Rom, während sie gleichzeitig

kaiserliche Schirmbriefe erhalten. Die Cisterzienserklöster, die sich der

größten Gnadenbezeugungen der Kaiser erfreuten, bezweckten jedoch dabei

keineswegs Entfremdung diesen und dein Reiche gegenüber; diese päpstl.

Schutzbriefe für die Cisterzienser waren wohl ausschließlich gegen die

Übergriffe der Bischöfe (wie zur Zeit der Ottonen) und anderer unter¬

geordneter Gewalten im Reiche gerichtet. — Für den Fall des Bedürf¬

nisses kann neben dem König noch ein besonderer Schirmherr (tutor,

)atrollus, aber nicht aävvvatus) erkoren werden; die Wahl desselben

teht aber lediglich dem Abte und Konvente zu, die ihn auch nach Be¬

ieben wieder entlassen können. Auch soll er sine nmni einolumento

et sxavtioiie sein Schutzamt sühren, Ficker Z 227 (Freiwillige Bei¬

träge sind aber gewiß geleistet worden).

Durch die kaiserlichen Schutzbriefe (in Verbindung mit der Immu¬

nität) war eine nähere Beziehung der Cisterzienserklöster zum Reiche ge¬

geben, sie wareu reichsuumittelbar (Ficker 8 227 S. 328). Als reichs¬

unmittelbare Prälaten hatten die Cisterzienseräbte wohl auch das Recht,

auf den Reichstagen zu erscheinen; Struve (L!. ^ur. publ. p. in. 591)

sagt ja: „?riinis . . . teinporidus?raelati omires aämittelzautur." S.

Moser 37, S. 294. Schwerlich aber hatten sie ein Votum, sicher keine



Fürstcustimme, wie die Inhaber der alten Reichsabteien. Verstanden sie
sich zu keinen Verpflichtungen gegen das Reich, sv hatteu sie auch keine»
genügenden Ausweis, Rechte eines Reichsstandes auszuüben. „Reichsabteien
in der alteu Bedeutung, konnten sie ebensowenig sein, als die römischen
Klöster; erkannten sie keinen weltlichen Herrn ihres Besitzes an, ver¬
standen sie sich zu keinen entsprechenden Leistungen, währeud bei den
Reichsabteien das Wesentliche war, das; das Reich Eigentümerin derselben
war, daß der Abt vom Könige mit den Regalien investirt wnrde, ihm
dafür .... zur Lehenstrcue verpflichtet war, so lag offenbar eiu gauz
verschiedenes Rechtsverhältnis vor." lFicker Z 227.) Auch von jenem
Rechte, den Reichstagen anzuwohnen, haben sie gewiß in der ersten Zeit
wenig Gebrauch gemacht; denn die ursprünglichen Institutionendes Eister-
zienserordens bezweckten mit der Immunität in Verbindungmit dem
kaiserlichen Schutz möglichste Unabhängigkeit im Innern, vor allem Schutz
vor anderweitigen Verleihungen und vor Bedrückungen, keineswegs aber
größtmöglichen Anteil an den Reichsgeschäften. Im Jahre 1209 ge¬
schieht, soweit mir bekannt, die erste bestimmte Erwähnnug, daß ein
Cisterzienserabt auf dem Reichstage saß, es ist der Hildas Norimun-
äizvsis <S. Moser 37, S. 294). In den mit dem Jahre 1376 be¬
ginnenden Reichstagsakten von Weizsäcker konnte ich vor dem Jahre 1397
keinen Cisterzienserabtauf dem Reichstage entdecken; erst 1397 treffen
wir zwei Cisterzieuseräbte,die Äbte vou Ebrach und Langheim auf dem
Reichstage zu Nürnberg nnd 1402 den Abt von Waldsasseu auf dem
Städte- und Fürstentage zu Nürnberg; auf dem elfteren sollte ein Land-
friedensgefetzberaten werden, auf dem zweiten wurden die Notlage
König Ruprechts und die Maßnahmen gegen den abgesetzten König
Wenzel uud die Luxemburger besprochen. Die Verhältnisse waren
eben damals andere geworden. Dnrch die großen weltlichen Be¬
sitzungen wnrden die Cisterzienserklöster im Gegensatz zu ihreu ursprüng¬
lichen Institutionen immer mehr in die weltlichen Händel hineingezogen;
nach den traurigen Erfahrungen, die man mit König Wenzel gemacht
hatte — die Zeitgenossen nennen ihn „des Reiches Schwecher uud Scheuder"
— konnte es ihnen nicht mehr gleichgiltig sein, wie die Angelegen¬
heiten des Reiches beraten wurden, wer an der Spitze des Reiches
stand. Gleichwohl erhob sich gegen den Abt von Waldsassen im eigenen
Kloster eine Opposition,die von Einmischung in derartige rein welt¬
liche Händel nichts wissen wollte — ein sicherer Beweis, daß das bisher noch
nicht Gewohnheit war. Dann solgt die Regiernngszeit Sigismunds, der
furchtbare Krieg mit den Hufsiten; die Not der Zeit gebietet, auch die
Cisterzienserabteieuzu Kriegsleistungen heranzuziehen. Diese werden jetzt,
soweit sie überhaupt uoch ihre Unmittelbarkeit herübergerettet haben, mit
den alten Reichsabteien identificirt und als dem Reiche gehörig behandelt
und betrachtet.') Nuumehr zwang das Interesse ihrer Klöster die Cister-

') Um diese Zeit 1429 erklärt König Sigismund in Bezng aus die Cister-
zieuserabtei Langheim, daß „daszelb chloster des heiligen richs stiftung ist und zu dem
Heyligen riche gehöret," während noch 13S6 Kaiser Karl IV. dieselbe Abtei in kaiser-
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zienseräbte zum Besuche der Reichstage, sie erscheinen seitdem immer zahl¬

reicher und üben auch die Reichsstandschast aus, freilich uicht mit einer

Fürstenstimme; hatten ja selbst manche der alten Reichsabteien dieselbe

eingebüßt, und neue Fürstenstimmen wurden damals sür die geistliche»

Staude nicht mehr geschaffen. „Im 15. und 16. Jahrhundert, auch zu

Anfang des 17. hatten die Reichsprälaten nur ein einiges Votnm,

welches von der schwäbischen Bank geführt wurde" (Moser 37, S. 294),

1654 erhielte» sie dann ein zweites Votum; es kam die rheinische Bauk

hinzu. (Moser 37, S. 296.) Wir glaubteu, diese einleitenden Worte

vorausschicken zu sollen und wenden uns unn unserer nähereu Aufgabe zu.

II. Kapitel.

Im Jahre 1133 unter der Regierung des Kaisers Lothar III.

und des Papstes Juuoceuz II. stiftete Diepold II. von Vohburg, Mark¬

graf des Nordgaues, auf dem mit seinem Markgrasenamte') verbundenen

Egerlande (rs^iv Dxirv) das Kloster Waldsassen, die hundertste in der

Reihe der Cisterzienserabteien (S. das Verzeichnis der Cisterzienserabteien

bis zum Jahre 1308 ^705 Klöster^ im o. a. t'c>I. 43 ff.), die, aus

kleinen Aufäugen hervorgegangen, insbesondere durch die Gunst der hohen-

staufischeu Kaiser alsbald einen gewaltigen Aufschwung nahm nnd an

Ansehen und Reichtum so manche alte Reichsabtei weit überflügelte,

(^.no autem Ooinini NLXXXIII Diopoläus Älarotiio äsäit Nouaoilis

Lüstsroisusis Oräinis in 'WalclsÄctisön areain, in Hua eonstrnetuin est

Nonastsrium eoruin, et äe s^Iva cznantum kratrss ipsi per nnnm äisiii

poterant in oirvuitn perlustrare. 8. ^non. ü,eielisnl>ao, b. Oefele I,

4i»2 L.) Der Stiftungsbrief ist leider verloren gegangen; doch bieten

einen wenigstens teilweisen Ersatz zwei nicht viel spätere Urkunden, deueu

wir um so eher Glauben schenken dürsen, als ihr Inhalt sowohl mit

den Institutionen des Cisterzienserordens überhaupt, als auch insbesouders

mit den erhaltenen Stiftungsbriefen einzelner Klöster dieses Ordens,

wie z. B. Kaisersheim (S. Schindler K. S. VII) vollauf übereinstimmt.

In der einen der beiden Urkunden, die wir wegen ihrer Wichtigkeit zum

Teile wörtlich wiedergebe», sagt Bischof Heinrich von Regensbnrg (1131

bis 1155): „Älaretrio Oiebaläus in episoop-rtn nostro in proprio t'nnäo

sno in loeo Hui ^Valtsassen äieitnr . . . eellam monaolicirnm äe orciine

(Zistereiensinin Innclavit sio^us äs preäiis st kaonltatidns snis . . .

eontnlit et omnia simnl deato petre et eoolesie ratisponensi

niiiit clominii niiril potestatis niliil juris sibi ant suis reti-

licheu Schutz genommen unter Hinweis auf die eigeutümlichen Satzuugeu des Klosters
lVgl. Ficker 8 236).

Daß dieser Diepold der zweite seines Nameus war, hat Giescbrecht in den
Sitzungsberichten der k. b. Ak. 1870 I bewiesen, für die Ansicht aber, die regio LZii-s
sei Reichsland gewesen, hal Gradl (in den Mitteil, des Ver. f. G. d. D. in B. XXIV.
1 uud 2) vollgiltige Beweise erbracht.
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nons libora, plongrig. atc^uo IsAitims. äonkltiono eontraäiäit ipsuin
viäolioot looum in «zug, eoll«. eonstruotii. ost villas brunno vrovvonroutb
sloppkn oum oampis pr^tis pasonis silvis a^uis a<^uk^rum äooursibus
mo1on6inis . . . cum omni utilitkto et potostato gg. soilioot
rstiono nt noo ipso inarobio noo c^uisHuain boroäum aut
suoeessoruin ipsius aävooatio vol alieujus juris potostatoin
in ipso loco vol in omnibus portinoiitiis ojus Iig.bos.ut. In
derselben Urkunde tauscht er dann auf den Wunsch des Abtes und Konventes
gegen Fraueureut die dem Kloster näher gelegenen Dörfer Pechtnersreuth,
Netzstall, Pfafseureuth und zwei andere ein (S. I. o. a, fol. 21b). Der
Tauschbrief muß vor dem 15. Juni 1135 ausgestellt sein, da an diesem
Tage Reichenbach im Besitz von Frauenreuth bestätigt wird und zwar in
Gegenwart desselben Bischofs.')

In der anderen Urkunde vom 15. November 1154 schenkt Friedrich
v. Schwaben (der um diese Zeit zuerst als Herr des Egerlandes erscheint,)
sein Gut Watzgenreut mit allem Zugehör dem Kloster Waldsassen, mit
denselben Rechten und Freiheiten, wie die anderen Beuesizien vom Mark¬
grafen Diepold dem genannten Kloster übertragen uud von seinem Vater,
König Konrad bestätiget worden seien, und hebt namentlich hervor die
Gerichts-, Steuer- und Zollfreiheit (omnoin juclioigriam potos-
tatoin nisi por proprium o^jusäom moimstorii villiouni oinnoin^uo
oxaetionoin ssoularoin, tolonii viclolioot et eonsimiliuin
».däioavi) N. 1Z. I 23.

Nach diefeu beiden Briefen hat Markgraf Diepold die genannten
Güter den Mönchen in Waldsassen durch die Hand des Sprengelbischoses,
wie das bei neuzugründendenKlöstern Regel war,^) mit der Immunität
im weisesten Sinne geschenkt, ohne sich irgend einen Herrschaftstitel, irgend
eine Gewalt, irgend ein Recht, weder auf Gerichtsbarkeit, noch auf Be¬
steuerung noch auf Zoll vorzubehalten. Insbesondere sollen weder er
noch seine Erben und Nachfolger irgend ein Vogteirecht (Advokatie) über
Waldsassen und desseu Zugehör ausüben dürsen. Gerade mit diesem
Verzicht aus die Advokatie für sich und seine Nachfolger gab Theobald
jeglichen Einfluß und jegliche Gewalt über Waldfaffen auf, wie er anderer¬
seits durch die eigens bedingte Advokatie über das ziemlich gleichzeitig
von ihm gestiftete Kloster Reichenbachdie Herrschaft über dieses Stift

') Lange, Rexest» knioa I, 136 gab dieses Regest nach einer Urkunde im ältesten
Kopialbnch des Klosters W. (sol. 21 >>), nicht aber, wie Gradl U. L. I, Mx. Ig
sagt, nach einer unrichtigen Waldsassener Aufzeichnung. Gradl begründet seine Ansicht
damit, „daß die meisten dieser Orte 113S an Reichenbach gegeben werden." Es
wird aber 113,5 neben Frauenreuth, das eben durch obige Urkunde vertauscht wurde
und zwar an Diepold, der neben W- auch Reichenbach gründete — nur Brunn ge¬
nannt; dieses kann ja durch eine andere Urkunde an Diepold zurückgegeben worden
sein. — Für die Echtheit der Urkuude sprechen neben dem sachlichen Inhalte insbesondere
die Schrift und der Platz im I. o. ->,. Ferner ist in einer späteren Bischofsurkunde
auf diese hingewiesen.

Umsomehr als Diepold die Zehenten in dem Nordwalde, in welchem Wald¬
sassen gegründet wurde, vom Bischöfe von Regensbnrg zu Lehen hatte; dieser hat
dann auch zu Gunsten des Klosters auf jeue verzichtet. 8. I. v. a. 22» und d. N. U. I, 24.
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für sich und seine Nachkommen vorbehielt. Das kaiserliche Schirmrecht

ist damit keineswegs ausgeschlossen; im Gegenteil strebten das ja, wie

wir bereits gehört haben, alle Cisterzienserklvster an und in Balde werden

wir von einem dem Kloster Waldsassen erteilten königlichen Schntz-

briese lesen.

Am 8. April 1146 (8. Lüiron. Ii. Oes. I, paA. 402 k und Gie-

sebr. in d. S. d. k. b. A. d. W. 1870, I, 567 a) starb Markgraf

Diepold zn Reichenbach im Ordensgewande des hl. Benediktns. Nach

seinem Tode wurde nicht sein Sohn Berthold (sein erster Sohn Diepold III.

war schon gestorben), sondern Gras Gebhard von Sulzbach, der Schwager

König Konrads und Gemahl der Wittwe Diepolds III., der bayr. Prin¬

zessin Mathilde, mit der Markgrasschaft betrant, die er wohl seiner

Heirat und seiner Verfchwägernng mit König Konrad III. verdankte

(Riezler I, S. 877). Ob er auch das mit der Markgrafenwürde ver¬

bundene Egerland erhielt („wie deuu gerade in dieser Zeit die 2. und 3.

Ehmen reicher Frauen hanfig und von politischer Bedeutung sind") oder

ob König Konrad schon damals das Reichslehen für fein Haus

einzog nnd einstweilen selbst verwaltete, diese Frage ist noch nicht hin¬

länglich gelöst. Gradl in der o. a. Schr. entscheidet sich für letzteres.

Nachdem Konrad III. schon April 1138 einen Streit des Bischofs

Siegfried von Speier und seines Bruders Gottsried mit dem Kloster

Waldsassen zu Gunsten des letzteren entschieden hatte (N. L. 31, 1, S. 392

nnd U. L. I, 18.) nahm er am 9. März 1147, kurz vor seinem Zuge gegen

die Saracenen, das „Kloster der seligen Gottesgebärerin im Orte

Waldsassen" in den Schutz seiner königlichen Machtvollkommheit (in wi-

tionsm anoturitatis susoipimus). Des Klosters Güter und Nutz¬

nießungen die Markgraf Dietpold demselben übergeben, werden bestätigt

und sollen nngekränkt erhalten bleiben (porpetua stadilitate inoonvulsniu

pöi'mauLÄt — Schutz gegeu Verleihungen), niemand über seine Güter

und Leute ein Bogteirecht (nullus mortalinm sus aävooationis sidi usur-

pare praizsumat), niemand irgend eine Bedrückung (^ualiennc^us vsxa-

tious inhuiötkn'ö) sich anmaßen, bei Strafe des Hochverrats. Trete

neben dem königlichen Schutze das Bedürfnis eines besonderen Schirmers

(patroiius, nicht aävooatus) ein, so stehe die Wahl desselben lediglich

dem Konvente zu (uöä ouiu noosssitas ali^ua, eis inA-ruerit, czuem sidi

patronuin aäeivöi'iiit, in eorum arditrio oonsistat). N. L. XXIX, 297.

N. L. I, 22/)

') Wenn in dieser Königsurkunde die Immunität Waldsassens uicht in allen
ihren Punkten aufgezählt ist und nur die Freiheit von der Advokatie hervorgehoben
wird, so läßt das keineswegs schließe», König Kourad habe die anderen Punkte uicht
anerkannt. Sondern es hat dies darin seinen Gruud, daß in den königlichen Schirm-
bliesen häufig uur der wichtigste uud zunächst gefährdete Artikel der Immunität be¬
tont wird. Und dann setzt ja Freiheit von der Advokatie als notwendige Vorbe¬
dingung Freiheit von fremder Gerichtsbarkeit voraus. Die Steuern uud die Zölle
ferner können uuter den Begriff voxatin fallen, welche strenge verboten wird. Diese
letzteren Punkte werden übrigens in den folgenden Kaiserurkunden näher präcisirt
werden. — Auch hat Kourad III. den Schutzbrief lediglich in seiner Eigenschaft
als König, als Schirmvogt der Kirche und insbesondere des Cisterzienserordens nnd
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So hatte Waldsassen zur Immunität auch noch den königlichen
uud damit des Reiches Schutz erhalten und nun alle Forderungen seines
Ordens erfüllt. Mit diesem königlichen Schutz war, wie bereits früher
gesagt, eine nähere Beziehung zum Reiche gegeben; umsomehr als Wald¬
sassen auf reichsunmittelbaren Gebiet gegründet war uud nach dem Ver¬
zichte seines Stifters aus jeden Herrschaftstitel unmittelbar unter der
Oberhoheit des Königs stand. Das Kloster betrachtete den Kaiser und
König als seiuen unmittelbaren Schutzherrn, sich selbst aber als reichs¬
unmittelbar'). Der Verfasser der acta ^Valcksasssnsia, (Manuskript im
Besitze des Pfarramtes Waldsassen) geht jedoch zu weit, wenn er, an diese
Urkunde anschließend, sagt: „Ita 'Wn.Iclsasseii, oum odseurioiis ous^uv
sortis t'uissöt, ropeute in status iinpsrii tasti^iuni sublatum
inter vslslzrioi'a Aöi'mauiaö monastsrig, olarsre voepit."

Reichsstandschaft, d. i. Sitz und zugleich Stimme auf den Reichs¬
tagen konnte Waldsassen, aus den bereits früher erwähnten Gründe»,
damals ebensowenig haben, wie die anderen Cisterzienserstifter. Aber
auch später, als die Cisterzienserabteienzum großeu Teil mit den alten
Reichsabteien identifiziert wurden und Anteil wenigstens an der Kuriat-
stimme erhielten, ist für unser Kloster diese Reichsstandschaft, wegen
später zu erörternder Verhältnisse, nicht ganz ausgemacht.

Die Ehre hingegen, im Fürsteukollegium zu erscheinen nnd, ohne
ein Votum, den Beratungen anznwohnen, dürfen wir den reichsunmittel¬
baren Aebten von Waldfafsen gleich von Anfang an zusprechen. Freilich
scheinen sie davon lange Zeit keinen oder doch nur seltenen Gebrauch ge¬
macht zu habeu. So unabhängig diese Prälaten schon in den frühesten
Zeiten innerhalb ihres Gebietes fchalteteu — sie erlangen gar bald eine
Art Landeshoheit — unabhängigerals so mancher alte Reichsabt, so
erhalten wir doch erst im Jahre 1402 bestimmte Kunde von dem Besuche
eines Reichstages. Die ganze Reichsnnmittelbarkeit bezweckte eben ur¬
sprünglich lediglich Unabhängigkeit im Innern, keineswegsEinmischung
in die Reichsregierung.

Dem entsprechend handelt die Geschichte der nächstfolgenden Zeit
von den erfolgreichen Bestrebungen der Aebte, diese Unabhängigkeit noch
weiter auszudehnen, auf Grund der Reichsunmittelbarkeit von der Im¬
munität zur Landeshoheit vorzuschreiten.

Während seiues Kreuzzuges hatte Konrad seinen 10 jährigen Sohn
Heinrich uuter der Pflegschaft des Mainzer Erzbischoseszum Reichsver¬
weser bestellt; mit jenem geriet sein Oheim, Gebhard von Sulzbach, der

als Oberherr des reichsländischen rszio Lgire, keineswegs aber in der Eigenschaft als
Nachfolger Diepolds in der Verwaltung des Egerlandes erlassen, wozu wir in der
Urkunde nicht den geringsten Anhaltspunkt finden. Dieselbe ist überdies nicht im
Egerlande, sondern in Bischofsheim (an der Tanber) ausgestellt. Daher kau» diese
Urkunde keineswegs als Beleg dafür dienen, daß damals bereits Konrad das Eger-
land selbst verwaltete, obwohl wir dies nicht in Abrede stellen wollen. Wie aber,
wenn Konrad diesen Schutzbrief ausstellte auf Bitten der Mönche, welche vielleicht
von dem gewaltthütigen Gebhard Anmaßung der Advokatie zu befürchten hatten?

') Damit stimmt überein, was Ficker 8 ZZ? von Waldsassen sagt: „Seine
Unmittelbarkeit erklärt sich daraus, daß es eine Cisterzienserabtei war."
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Markgraf des Nordgaues in Streit. (S. Riezler I. S, 648 f.) Wohl
zur Strafe hiefür verlor Gottfried die Markgrafenwürde, da wir nach
Konrads Rückkunft die Markgrafschaft iu den Händen Bertolds von
Vohburg, des Sohnes des alten Diepold finden. Damit war das dem
Haufe Vohburg angethane Nurecht teilweise wieder gutgemacht.

Doch das Egerland blieb dem Hause entfremdet, sei es daß es
schon früher (nach dem Tode Diepolds II.) von Konrad als Reichs¬
land eingezogen und vou der Markgrafenwürde getrennt wurde, oder daß
es erst damals in den Besitz der Hohenstaufen überging. Um die Voh-
bnrger vollständig auszusöhnen, mußte der juuge Neffe Konrads, der nach¬
malige Kaiser Friedrich in eben diesem Jahre (1149) mit der viel älteren
Adelheid von Vohburg, einer Tochter Diepolds II., sich vermählen — eine
rein politische Heirat, wie bald nachher, 1153 die zu Konstanz erfolgte
Ehescheidung lehrt.

Trotz dieser Ehescheidungblieben die Hohenstaufen im Besitze des
Egerlandes — am 15. November 1154 urknndet der zweite Sohn des
verstorbenen König Kourads, Friedrich („das Kind von Rothenburg")als
Herr des Egerlandes — ein Beweis, daß das Egerland keineswegs als Mit¬
gift Adelheids, wie das (llirou. 'VVÄcls.') angibt, an Friedrich Barbarossa
kam. „Friedrichvon Rothenburg besaß das Egerland sicher auch uoch
bis zu seinem bald erfolgten Tode (f 19. Aug. 1167) und erst jetzt
kam Friedrich Barbarossa, mittlerweile zum Köuig und Kaiser gekrönt,
iu den Besitz des Landes, also erst in einer Zeit, wo er, weil von Adela
von Vohbnrg geschieden und läugst wieder anderweitig vermählt, nicht
das mindeste Recht mehr, weder auf eine Mitgift, noch auf ein Erbe
der geschiedenen Fran gehabt hätte." (Gradl in d. o. a. Schr. S. 22.)

Wenn es dann im (Air. weiter heißt: „sioqus loous llio quasi
g. pi'imorckio kulläativllis aä tutoliuli saori Umnani imporii äsvolutus
est/ so hat das gewiß mehr Grund, insofern wir diesen Satz auf deu
Uebergang des Egerlaudes in den unmittelbaren Besitz der staufischen
Kaiser beziehen. Nicht als ob Waldsassen damals erst kaiserlichen Schlitz
erlangt hätte! Wohl aber hat, wie der bereits erwähnte Faktor, daß das
Kloster aus Reichsgut gestiftet wurde, so auch der Umstand, daß das
Waldsassen umgebende Reichsland längere Zeit unter unmittelbarer kaiser¬
licher Verwaltung staud, viel dazu beigetragen, um das Baud zwischen
dem Stifte uud dem Reiche enger zu knüpfen. ^) Die hoheustaufischen
Kaiser haben jeden Eingriff ihrer Beamten in des Klosters Freiheiten
und Rechte auf's strengste verboten und dies mit nm so mehr Erfolg,
da der jetzt (sicher seit 1200) die Stelle des Kaisers vertretende ^juäsx
provineialis als Ministeriale in ganz anderer Abhängigkeit von ihm

') L. Oes. I, 56, Lui s?rsclsriLo) ä»t«z ilistriotus ills luoii-tstorio »<1-
Mvens (latus t'uit, sivhus loeus liio <jn!>si » pi'iiiioi'6io t'unllationis aä tutelain
saci-i R-onrani imperii äsvolutus est!

Doch war das keineswegs der hauptsächliche oder gar ausschlieszliche Grund
fnr Waldsassens Reichsnnmittelbarkeit; ohne die Immunität <in Verbindung mit dem
kaiserlichen Schntz>, wäre das Stist ebenso wie die ehemalige Reichsstadt Eger bereits
1322 mit der Verpfandung des Egerlandes an Böhmen böhmischer Landsasse geworden.
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stand wie ehedem der Markgraf. Ueberdies beschenkten sie das Stift
mit Gütern, präcisierteu die bereits gegebenen Rechte näher nnd verliehen
neue Gnaden und Privilegien, wodurch die Aebte in manchen Punkten
den Reichsfürsten gleichgestellt wnrden und eine Art Landeshoheit er¬
rangen. Bevor wir jedoch davon handeln, muß das Verhältnis des
Klosters zu Bischof uud Papst kurz berührt werden.

Wie die Cisterzienserklvster überhaupt, so war auch Waldsassen in
geistlichen Dingen dem Bischöfe unterworfen; dasselbe empfing nach
altem Herkommen seinen ersten Erwerb durch die Hand des Bischofs,
und noch spätere Wohlthüter haben hie und da ihre Stiftungen durch
letzteren dem Kloster eingehändigt. In der ersten Zeit scheint das Ver¬
hältnis zwischen den Bischöfen und dem Kloster ein echt kirchliches ge¬
wesen zu sein; die Bischöfe verzichten sogar auf alle Zehenten in den
dem Kloster vermachten Besitzungen.Später muß sich das geändert
haben, sei es daß die Bischöfe sich Uebergrisfe erlaubten, sei es — und
das ist wahrscheinlicher — daß die Mönche nach Exemtion im Sinne
der Cluniacenser trachteten und die Päpste in diesem ihrem Bestreben
ihnen entgegenkamen.

Am 7. März 1185 nimmt Papst Lucius das Kloster der heil.
Maria in Waldfaffen in seinen und des hl. Petrus Schutz (monas-
tsrinm sanoto Nario ^Valtsasson . . . snli döati I'otri st iivstra
protootiono susoipimus) uud bestätigt in ähnlicher Weise, wie die
Kaiser des Klosters Besitzungen — ein Beweis, daß mit der kaiser¬
lichen Schirmvogteijenes besondere Schutzverhältniszum römischen
Stuhl nicht (wie Ficker § 227 meint) ausgeschlossen war; bei den guten
Beziehungen,die damals zwischen Papst und Kaiser bestanden — der
Kampf zwischen Papsttum und Kaisertum ruhte, der Papst nennt den
Kaiser in unserer Urkunde „lcarissimus in (Aristo lilius nostor, ?ii-
clerious, ^llustris liomanorum <1mporator" — war dieser päpstliche
Schutzbriefkeineswegs gegen Kaiser und Reich gerichtet, vielmehr, wie
die päpstlichen Schutzbriefe unter den Ottonen, gegen die niederen Reichs¬
gewalten, insbesonderegegen die Bischöfe, deren Rechte auf ein Minimum
eingeschränkt werden. Den Bischöfen wird verboten, Zehenten zu erheben
ftam ä«z tsri-is oultis yuam moultis), den Abt und Konvent zum Be¬
such von Siuoden zu nötigen (nullus opisoopus . . . aä sinoäas . . .
vos illvitos iro oompollat), in ihren Kirchen gegen ihren Willen Weihen
Vorzunehmen (ose aä domo« vostras causa, orclinos oololzraiidi orisma
kavieucli .... prosnmat vobis invitis avoocloro) oder einen Druck
auf die Abtwahl auszuübenoder gar die Absetzung eines Prälaten zu
betreiben (nullus «zpisoopus regulärem öloooionom vostri abdatis im-
poäiat aut äoinstituoucto vol äoponoucto sivcz romovouclo oo pro
tempore t'uorit contra statuta Listorcionsis Oräinis ... so ullatenus
intromittat). Verweigert der Bischof die Weihe des Abtes, so kann
diefer seines Amtes walten „(lonoe icism «zpisoopns clurioiam suam re-
ovj-itot" — Den weltlichen Magnaten untersagt er unter Androhung
des Baunes, eine Advokatie sich anzumaßen. Gewalttätigkeiten zu üben
(rapinam sou turtum oommittoro aut iMom appouors vol llominom
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oaxsrs, vulnki-ai-s vol iiitLitioei'ö), das Kloster und seine Leute vvr
ihre Gerichte zu ziehen (aä . . . oonvsutus . . . oausg. oausas
traotanäi) vder auf ihrem Gebiete solche abzuhalten, — Wer dawider
handelt, sei es geistliche vder weltliche Person (soolssiastivg. ssoularisve
persona) und nach dreimaliger Mahnung uicht einlenkt, soll Amt und
Würde verlieren (potsstatis iwuorisczue ctiAUltats oaroat) und ausge-
schlosseu sein vom Geuuße des Fleisches uud Blutes Christi (g. sgorgtissiinc)
eorpors ao sanAuine äsi st ckomiui reclemptoris uostri .... ülisua
tiat). Nach dem I. e. a.

Kehren wir zu dm Hohenstaufen zurück! Nachdem Friedrich Bar¬
barossa bei Gelegenheit des ersten Hoftages in Eger 1179 den Abt
Daniel (1163—1196), seinen Nat uud Begleiter in Italien/) mit einem
Besuche beehrt uud der Einweihung der Klosterkirche beigewohnt hatte
(Oli. ^V. b. Oes., I paß-. 56 d), erneuerte am 29. Januar 1194, von
Würzburg aus, sein Sohn und Nachfolger, Heinrich VI., die von Kon¬
rad III. verliehenen Privilegien (kaiserlichen Schutz uud Freiheit von der
Advokatie) und fügt — Wohl in Rücksicht auf eingelaufene Beschwerden
— hinzu, es solle niemand sich irgend eine Gewalt über das Kloster
uud dessen Besitzungen anmaßen, jenes vielmehr in seiner vollen Gerichts-,
Steuer- wie Zollsreiheit verbleiben („g,<I bso prsoipiiuus, ut nulla om-
nino persona -z.1iyug.in potösts,t«zui supor iäsin inonastsrium vsl
kons, sun. c>ue uuno linkst vol in postsrum aptinsliit .... siki viu»
cliost. 8e<1 ipsuur iu ^'uäioiaria potsstats omuiyus exaotioue sseu-
laii, tlielouso victslioet et oinnilzus aliis, lilzerum pörmnueat.") I. <z.
a. sol. 14d und 15a. N. IZ. 31, a, 452. N. L. I, 36. —

Durch diese Urkunde hat keineswegs Waldsassen seine Immunität (im
weiteste» Sinne) erst erlangt, sondern das Kloster besaß dieselbe, wie
aus dem Früheren, namentlich aus der Bemerkung zn Konrad's Brief
ersichtlich ist, schon seit längerer Zeit. Wie znr Zeit Konrads die Frei¬
heit von der Advokatie besonders bedroht zu sein schien, so hat wohl
jetzt ein Angriff auf die Gerichts- und Steuerfreiheit den Kaiser veran¬
laßt, den Verbleib des Klosters gerade bei letzteren Rechten besonders
zu betonen; der Ausdruck xsi-irmneat fällt bedeutend in die Wagschale.
Wenn es also bei Riezler II, S. 2t)9 heißt: „Schon 1194 hatte Hein¬
rich VI. die Immunität nnd Freiheit von vogteilicher Gewalt verliehen,"
so ist das dahiu zu modifizieren, daß Heinrich VI. die schon von Kon¬
rad III. confirmirte Immunität des Klosters erneuerte uud in Rücksicht
auf voraugegaugeue Ereiguisse uäher Meisterte.

Auf Heinrich VI. folgte der Welse Otto; gegen ihn ward 1212
Heinrichs VI. Sohn, Friedrich II. auf den deutschen Thron erhoben.
Dieser hatte kaum den Bodeu seiuer Väter betreten, als er am 1V. Juni

') LIi. ^V. b. Oes. I, 65 d; ?aotns alilzas, ?ri<lsrioo I Zsrsuissimo kc>-
mknoiiini Iinpkintori t'uimlim'is av imiltum Kletus ouin so in Aoilis, ^pulia
et inulto toiuxore oommnratus. — Mit der Anwesenheit Barbarossa's
in Eger nnd Waldsassen wnrde dann später seine Verbindung mit Adelheid in Zu¬
sammenhang gebracht und fälschlich in dieses Jahr verlegt.

2
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1214 zu Eger einen großen FreiheitSbrief erließ, den Nur als die UaKva

ellg-rta lilzsrtatumdes Klosters bezeichnen möchten.

Der junge König wollte Hienut keine neuen Privilegien geben, aber er

hat, dein Beispiele seiner Vorgänger, insbesondere seines Vaters, Heinrich V I.,

folgend (ad iiirit^tionem predeeessorum, parentum^ue nostroruin preoi-

putz vero auAULts msmorie patris nostri lloinriei liiiperatoris Alorissis-

siiui, exeinplo provooa.ti) die kaiserliche Schirmvogtei erneuert, die volle Jm-

mnnität bestätigt, durch Beschluß der Fürsten zum Gesetz erhoben (ex

cleoreto I'rin oipum, latain seutelltiam, perpetu^^) le^e 8an-

otimuii) namentlich einen Artikel der Immunität, die Gerichtsbar¬

keit, dein Bedürfnisse der Zeit entsprechend näher definiert, auf deu Rat

und mit Zustimmung der Fürsten (was hiuwieiNrum von dem reichs-

unmittelbareu Charakter Waldsassens zeugt). (Illuä preoipue pro ke-

»ali mulliüeelltm, cle oonsilio st eonsensn I^rinoipum, super»

inclulAelltes, vel poeius a,nte nos eiclern Doolesie inclultum, äistriotius

cle eetero servari manclautes, et innovantes, ut nullus Oktioiiitus rwster

aut ^uclex, sni oeeasione ot'lloii, nullus ?rinoeps, ant Ninistsrialis

Imperii, nullus äeiri<jU6 mortaliuni, in ^.dbaeia, in Luriis et in omni-

>>us villi» ipsorum, sive in^iisiouidus, in personis vel redus Loelesie

sli^nam ^uclioiarism exereeat potestateiri. 8eä czneonu^ne eause

iuter villanos ipsorum emerserint, 6e kurto, cle esde, (le ineeväio

et äe similikus, ^.Izdatis et villieorum suorum arioitrio i^d

utilitatem Loelesie, nulla ineäiante persona, ooinpouautur.) AI.

L. 31, a, 485 s. U. D. I, 45 (teilweise). Keiner seiner Beamten, auch

nicht der ^'nllsx provinoialis des Egerlandes, kein Fürst und kein Mi¬

nisteriale des Reiches soll auf den Besitzungen des Klosters irgend eine

richterliche Gewalt, sei es Civil- oder Krimiualgerichtsbarkeit, ausüben,

vielmehr der Abt im Verein mit seinen villivi in allen Füllen des

Richteramtes walten, auch der Blutgerichtsbarkeit.

Daß diese Gerichtsbarkeit sich nicht blos ans Streitigkeiten der Stifts-

uuterthanen unter einander bezieht, sondern daß überhaupt kein Stifts-

unterthau vor ein fremdes Gericht gezogen werden durste, das ist iu eiuer

Urkunde vom 20. November des folgenden Jahres unzweideutig ausge¬

drückt! „8i c^uis voro oans^in er^g. lloniines ipsoruin lla,lzuerit, oorai»

addate et oellöi'Äi'io vel ipsoruin oktiizialikus juäioiuui et ^'ustieiam

exiKat,^ wouach bei eiuem Prozesse mit einem Stistsunterthan auch der

') Der Verfasser der .»ew ^Vaidsüssönsia" bemerkt hiezu: .Instramvntum
doo Äiiti^uiv voenobii nostri ^jura, immunitates ao xraoroxativss luoulentis
Verlzis «xliidet. Viäst sx iis I^eotor, (^uain ne ipsi propvmoäum imperirtores
^iiiäxiam ^uris in >VaI6sassuiu sidi lessrv-trint, minus xrineipun, alias 6öinovp»
odtsnäsrs xotusrit, ciuocl pioinils ad oinnis altsrius clitiono oxoinptuin sidi^no
unies perniissaiu, suk ^«zuilae lmpsrialis alis, ad ipsis incanadulis sua ststsrit
lidsrtatö, iä^us non Imzzsratoruin denstioio solnm, ssä et prinoipnin oonsilio vt
sentsntia. ,

Dieser Ausdruck ist nicht unwichtig, da unsere deutschen Köuige im Mittel¬
alter nicht immer geneigt waren, Rechtsakte ihrer Borgüuger als für sich verbindlich zu
erachte», wenn nicht ausdrücklich eine derartige Klausel angebracht war. Daraus
erklären sich auch die vielen Bestätigungsurkunden, andererseits freilich auch aus der
Gewalttätigkeit, mit der man sich damals über Rechte hinwegsetzte. Vgl. Berchtold S. 154.



— 19 —

Fremde angewiesen ist, vor dem Abt vder dessen Beamten Recht lind Ge¬
rechtigkeit zu suchen. 1. <z, a. sot, ll.^)

Die Villioi (Meier), Ministerialen des Abtes, sind zunächst Vor¬
steher einzelner Güter oder Gütereomplexe, die zugleich die niedere Ge¬
richtsbarkeit üben. (S. Maitz VII, 315.) Die hohe Gerichtsbarkeit süber
Mord, Brandstiftung,Notzucht), deu Blutbann verwaltete im Namen des
Abtes der ^'uclsx mollastgrialis", der spätere „Klosterhanptmami."Doch
wird es auch hier, wie auderswo, vorgekommen sein, daß die Villioi, die
keine eigentlichen Richter waren, in manchen Fällen die hohe Gerichts¬
barkeit sich anmaßten.

Friedrich II., der wie kein anderer die Macht der geistlichen Reichs¬
fürsten hob, hatte kanin das Egerer Privileg gegeben, als er schon am
3. Januar 1215 die immerwährende Dauer desselben neuerdings ein¬
schärfte, tum czuia. prscliota. alzlzatia. spsoialitsr nodis adtiust, tum
czuia Listsroisus ordinis^'ura clsssrnunt, ut lzona. ipsoruni sills rospsotu
terrsus utilitatis tlivino illtuitu proteg-amas;war jene Urkunde au alle
Getreueu seines Reiches (univsrsis lisAlli uostri käslilnis) gerichtet, so
ist dieser Brief von Trier aus an den Landrichter nnd die übrigen
Ministerialen ^'uäisi ostsrisc^ns inillistsrialilzus äs L^ra) Egers ge¬
schrieben. (I. e. a.. 12 d. Äl. L. 31^ 1, 492, N. D. I, 47,)

Einige Jahre später — 13. Febrnar 1218 — nimmt Papst
Houorius das Kloster in seinen und des heiligen Petrus Schutz, ohne
daß damals, ebensowenig wie 1135, irgend ein feindseliges Verhältnis
zwischen Königtum und Papsttum bestand; die Privilegien des Papstes Lucius
werden bestätigt, die Gewalt des Bischofs uoch mehr eingeschränkt; ver¬
weigert dieser die Benediktion, so kann sich der nengewählte Abt anch
an einen andern Sprengelbischof wenden, (l. e. a.. 2. l>. U. ZZ. I, 48.)
Welch' unabhängige, den Bischöfen fast ebenbürtige Stellung die Äbte
Waldsassens damals einnahmen, sieht man aus den Missionen, mit denen
sie in der nächsten Zeit, während des böhmischen Kirchenstreites, betraut
werden! Am 15. Februar 1218 wird der Abt Hermann mit dem Bischöfe
von Regensburg beauftragt, gewisse Vorgänge im Prager Bistum zu
überwachenund zu erforsche». (U. D. I, 49.) Am l5. Mai 1218 trägt
derselbe Papst dem Bischöfe von Regensburg uud den Cisterzienseräbten
von Ebrachs) und Waldsassen ans, die vom Böhmenkönige angebotene
Genngthnung und Bürgschaft für den Prager Bischof hinzunehmen.
(N. L. I., 49.) In einem Schreiben vom August 1219 an die Bischöfe
von Paffan und Regensburg zc. zählt Papst Houorius die Leiden auf,
welche die Prager Kirche »ach dem Berichte des Prager Bischofs und
des päpstlichen Exekutors, des Abtes v. Waldsassen, erduldet hat. (I, 52.)

Noch einmal — am 1. Februar 1223 — nimmt Kaiser Friedrich II.
Waldsasfen in seinen nnd des Reiches Schutz (snd nosti-am st impsrii

') Gradl N. I, 47, der leider das alte, äußerst wertvolle Kvpialbnch (Reichs¬
archiv, Waldsassen Nr. 17) nicht benützt hat, stellt die diesbezügliche Regeste nur
fraglich ein, da er sie lediglich auf Brenner gründet.

t). ö. I. tit. XXII l. äs Ldraeo in Impsrio Rom.
siilutatur."

2 *
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tuitionem rseipimus); dann ist er durch die Verhältnisse in Italien zn
sehr in Anspruch genommen,um weitere Guadeu dem Kloster zu ge¬
währen, Umsomehr bemüht sich sein Sohn, der römische König Heinrich VlI.
die Rechte, welche Friedrich II. den geistlichen Reichssnrsten, namentlich
durch die berühmte OonkasäizratioIViderioi II. oum prinoipidnu
soolssiastiois vom Jahre 1220 sS. darüber Berchtold S. 121 bis zum
Schluß) verliehen hatte, dem Kloster Waldsassen sei es zuzuwenden, sei
es zn erhalten.

H 1 dieser Consörderatiohob das Spolienrechtans; das wurde
aus Waldsassen als Cisterzienserklosterbisher nie angewandt. Z 2 der
Kaiser verzichtet auf das Recht, neue Zoll- und Münzstätten (rwva
tllelonizir st liovas monstas) in den Gebieten der geistlichen Fürsten zn
errichten und gewährleistet ihnen den Besitz der alten. Auch dieses Privileg,
wenigstens das Zollregale, besaß unser Kloster schon seit alter Zeit; die
ihm gewährte Zollsreiheit gab demselben den Besitz der vorhandenen
Zollstätten') ans seinem Gebiete und schloß in sich das Recht, daß nie¬
mand, auch nicht der König, eine neue Zollstätte dort errichten durfte.
Wie es aber mit der Münze stand, darüber findet man in den mir be¬
kannten Urkunden nichts. Z 4 verbietet Friedrich bei schwerer Strase jede
Bedrückung der Kircheu von seiteu der Vögte; diese Bestimmung ist sür
Waldsassen illusorisch, da seinen Freiheiten überhaupt jede derartige
Vogtei (Advokatie) zuwider ist. Z 5 gelobt er, die geistlichen Fürsten in
dem Gennße der einem widerspänstigenStiftsvasallen aberkannten Lehen
zu schützen; dieser überhaupt etwas zweifelhafte Schutz ist, wenn über¬
haupt eiuem Stift, so gewiß dem ihrer Gunst sich erfreuenden Kloster
Waldsassen von den Hohenstaufen zu teil geworden. § 6, 7 und 8 be¬
treffen die Reichsachtund den Kirchenbann. Z 10 schränkt die kgl. Hof¬
gerichte in den Städten der geistlichen Reichsfürstenzeitlich ein, kann aber
auf Waldsassen, das damals noch nicht im Besitze einer Stadt war, keine
Anwendung erleiden. Es bleiben also nnr noch Z 3 und Z 9.

Am 10. November 1223 entscheidet nun König Heiurich auf einem
Hofgerichte zu Eger, daß niemand aus den Besitzungen oder in der Nach¬
barschaft des Klosters Waldsassen ohne dessen Erlaubnis eiue Beste er¬
bauen dürfet)

esse valnmns tum kutnri cjnam prssentis svi llonunidus,
Huoä pro äilootis lratridus in ^Vgltsaxsn, rwliis ^'uclieio prcisiclontidus,
scintentiatam sst, Huoä in preäiis ooruin sivs in vioinia Losrwdii
8ui in pröjnäieinni soolssie ipsornm oastrnm non s<likog,ri."
sl. o. a. 13 d. U. Z. 30, 117. U. H. I, 56.) Damit scheint nur ein be¬
reits gehabtes Recht des Klosters gerichtliche Anerkennung ge-

') Schon 1260 wird eines Offiziellen in dein zn Waldsassen gehörigen Tirschen¬
reuth Erwähnung gethan, in welchem Mehler S. 28 einen Zöllner (tsloniarius) des
Klosters vermutet.

°) Es gab ja kein besseres Mittel, die Vogtei sich anzumaßen oder die be¬
reits gehabte „recht willkürlich auszuüben, als die Anlegung einer Burg mitten im
Bezirke der Kirchengüter oder dem Prälatensitze so nahe, daß man ganz bequem
seinen Druck nach allen Seiten hin ausüben konnte." Berchtold S. 144.



fuudeu zu haben, Z 9 der erwähnten Conföderatio aber lautet: ^tem
oonstitnimus ut nnlla eclilloia, eastra, victelioet seu eivitates, in

kunclis eoolesiarum, vel ooeasione advueatie vel alio ^noczuam

pretextu eonstruantur; et si t^na forte sunt oonstruota, oontr^

voluntatem eorum c^uidns tuncli attinont, ctirusirtnr re^ili. potestate."

Bei der frappanten Ähnlichkeit mit diesem 8 der Conföderatio könnte

vielleicht gerade obiges Verbot Heinrichs II. der Behauptung als An¬

haltspunkt dienen, daß Waldsassen schon damals in Bezug auf seine

innere Verwaltung den geistlichen Reichsfürsten gleichgestellt gewesen sei.

Dasselbe Verbot schloß, wie Berchtold wohl mit Recht urteilt, für die

Pfaffenfürsten das Befestigungsrecht ein, welches nach der Ueberein-

stimmuug aller Rechtslehrer ein Regale war, — und die Äbte von Wald¬

sassen haben das auch, wie wir später hören werdeu, faktisch ausgeübt.

Was nun Z 3 der Conföderatio anbelangt, der gegen die Aus¬

nahme von Eigeuleuten in fremden Territorien gerichtet war, so kann

das Kloster gar wohl im Genüsse dieses Privilegs gewesen sein, wenn

auch erst 1387 desselben Erwähnung geschieht; was dort als eine von König

Wenzel verliehene Gnade hingestellt wird, war vielleicht nichts anders als

ein auf Bitten des Klosters erneuertes Recht, Die Könige liebten es

ja, Rechtsakte ihrer Vorfahren zu ignorieren und als Verleihung hinzu¬

stellen, was in Wirklichkeit mir Bestätigung war,

Kaiser Friedrich II, hatte aber schon vor der Konsöderatio ver¬

schiedenen geistlichen Reichsfürsten das Bergwerksrecht verliehen; dieses

sollte nnn auch Waldsassen durch seiuen Sohn erhalteil. Am 26. No¬

vember 1239 — im Sommer desselben Jahres hatte sich sein Vater in

Germano mit dem Papste ausgesöhnt — erteilte Heinrich als römischer

König zu Spiegilbere dem Kloster das Recht, sowohl Gold- als Silber¬

gruben aus seinen Besitzungen zu eigenem Gebrauche zu verwenden und

mit voller Freiheit darüber zu versügeu sattencleirtes äevoeionem äi-

leetorum nostrorum, eonventus de ^Valtsassin, ipsi vonvevtni ovo-

vessimns et iuclulsimus, omnes verms et tvssatA auri vel a-r^enti

vel alterius nretslli in donis et kniräo ipsius eeolesis acl usus ipsius

reäi^enclas et oonservanäas pleno.jure, ita, nt 6s preinissis 1idera,m

orüinkncli lmlieat kaenlt^temI. o. a. 16 a,. N. L. 39, 155. ÄI. D. I, 63,

So hatte Waldsasseu einen neuen Schritt znr Gewinnung der

Landeshoheit gemacht durch Erlangung des Fossilieurechtes, das ein Re¬

gale war. Noch Friedrich II, hatte ja 1214 die Regalität desselben

ausgesprochen mit den Worten: „Oertum est et includitatum, cpioä

(zuiäczuici metalli in viseerilzu« terre per totum iinperinm Romanornnr

reperitur, de anti^uissimo ^jure imperii llsoo nostro Minet et Lamers

imperiali, nisi körte no» ex lrg,l>nn<lanti xratia nostra alieui ticlelinin

nostrorum inäe ali^nicl eonkerre velimus.^ (Berchtold S. 112.)

') I!»v. II, 1, 31 „Bei Neualbenreut sind noch Spuren der Seifenwerke auf
Gold sichtbar, welches offenbar dem Glimmerschiefer entstammt, auch wurde im be¬
nachbarten Bnrgholz bei Schachten früher Gold bergmännisch gewonnen,"



— 22 —

Dem entsprechend erklärt auch in einer Urkunde vom Oktober 1243
Abt Eberhard (clsi Ai-atis, äietns alzdas in >vgltsg.ss<zu),daß er in einer
Streitsache nach dem Rate der Edlen seines Landes snobiliuin tsrrs
vostrs^) und seines Konventes gehandelt habe — ein Ausdruck, der
iu der Zeit der sich ausbildenden Landeshoheit — wenige Jahre zuvor
werden in einer Urkunde die Reichsfürsten zum erstenmale „äomini tsrro"
genannt — nicht zu unterschützen ist.^)

Indes erlitt inzwischen und unmittelbar hernach das deutsche König¬
tum die empfindlichsten Schläge; der römische König Heinrich ward wegen
Empörung der Thronfolge im Reiche verlustig und vom eigenen Vater
eingekerkert, Kaiser Friedrich II, selbst vom Papste gebannt und abge¬
setzt, sein Sohn König Konrad IV. behauptete sich mit Muhe gegeu
deu Gegenköuig Wilhelm von Holland und starb 1254 auf italienischem
Boden im Kampfe um sein sieilisches Erbe, mit Hinterlassung eines un¬
mündigen Kindes, Kouradin. Und als auch Wilhelm 1256 erschlagen
worden war, wurde die Wahl Konradius bei Strafe des Bannes vom
Papste verboten und nun von den Fürsten zwei auswärtigeKönige auf
den deutschen Thron berufen, die sich um Deutschland wenig oder gar
nicht kümmerten,Konradin, der am Hose des Pfalzgrafen Ludwig auf¬
erzogen wurde, vermachte am 16, April 1263 diesem seinem Oheim für den
Fall, daß er erbloS sterben sollte, all sein Erbe und Eigen an Land und
Leuten und versprach dahin wirken zu wollen, daß derselbe für diesen
Fall auch seine Lehengüter erhalten solle, (N. 1^, I, 59, N. L, 30,1,133.)
„Die zweite Verpflichtung Konradins trifft das Egerland. Auf selbe ge¬
stützt strebte Ludwig uach dem Reichslehen Egerland." Der Scheinkönig
Richard aber vertraute 1265 dem Böhmenkönig Ottokar - wohl auf
dessen Veranlassung, da er wie kein zweiter im Trüben zu fischen verstand —
den Schutz der Reichsgüter rechts des Rheins, g, <üonrg.äo ülio
Oonracki ... st ejuscisin eom^lioibus c^uasi jure Irorsclitario «Iis-
trslruntur, st oooupimtur injusts," (ÄI. IZ. I, 92.) Dem entsprechend be¬
setzen Ende des Jahres 1265 die Truppen des Böhmenkönigs die Stadt
Eger und am 4. Mai 1266 bestätigt Ottokar die Privilegien der Reichs¬
stadt. Damals weilte der junge Konradin, der bis dahin unangefochten
im Besitze des Egerlandes war, noch in Deutschland; erst gegen Ende des
Jahres 1267 brach er nach Italien auf, um uach dem Tode seines
Oheims Manfred Sieilien znrückzueroberu.Er endete am 29. Oktober 1268
aus dem Blutgerüste zu Neapel als der letzte Sprosse jenes herrlichen,
aber unglücklichen Geschlechtes, dem Waldsassen in erster Linie seine unab¬
hängige Stellung zu verdanken hatte. Wer sollte während der damaligen
Anarchie im Reiche, wo Recht und Sitte aus Deutschland verbannt schien

I., o, Ä, sol, 36 U, L. I, 72„
°) In einer Urkunde vom selben Jahre wird zw, dem Egerlande und dem

Kloster Waldsassen bestimmt unterschieden, (In Lgrsvsi pi-ovinoia et in prasäioü'itti'uin cls ^VsIIiasssn.)
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und nur das Schwert des Stärkeren herrschte, dem nach de? Kloster?
Reichtümern') lüsternen Adel Einhalt gebieten?

III, Kapitel.
Ans den Schutz des jeweiligen Besitzers des dem Kloster benach¬

barten Egerlrndes, war Waldsassen dnrch die Natnr der Verhältnisse
angewiesen, zumal zn einer Zeit, wo es in Wahrheit keinen deutscheu
König gab, ein Rückhalt an diesem als dem berufenen Schirmvogt nicht
geboten war. Überdies war es durch den langjährigenBesitz des Eger-
landes seitens der hohenstaufischen Kaiser und Schirmherrndes Klosters
zu einer Art Gewohnheit geworden, daß der jeweilige Besitzer des Eger-
landes das Schirmamtüber Waldsassen führe — ein Recht freilich hatte
er nicht; das Kloster besaß ja das nie aufgegebenePrivileg der freien
Wahl eines patrcmus (S. oben KonradS III. Urkunde vom I. 1l47).

Ottokar nimmt nuu am 5. März 1269 aus Neigung, wie er selbst
sagt, zum Cisterzienserorden (affootuiu t^uem g.ä (Zräinsm Asrimus,
ldppai'ers eupiizntos — also nicht etwa unter irgend einem Rechtstitel)
und nach dem Beispiele der Kaiser und seiner Vorgänger das Stift Wald¬
sassen in feinen besonderen Schutz (in protsotionsm vt ^ratiain
spsoikilem — protöLtionsm,nicht aclvoeatiam) bestätigt alle kaiserlichen
nnd königlichen Privilegien und verbietet insbesondere, ähnlich, wie die
Kaiser, jegliche Anmaßung einer Advokatie oder richterlicher Gewalt ans
dessen Besitzungen. (Original im Reichsarchiv.N. L, I, 98.)

Die bereits erwähnten Verhältnisse, der Ton der Urkunde, sowie
der Umstand, daß dieselbe erst 3 Jahre nach der Besetzung des Eger-
landes ausgestellt ist, legen die Vermutung uahe, daß Abt Gieselbert
und sein Konvent vermöge des ihnen von den Kaisern verbrieften Rechtes
der freien Wahl eines patrouus (oum nseessitas alic^ia, vis iiiAruorit,
quem silu I'g.troni.iin aäseivsrint, in ooi'unr arkitrio oovsistat, S. die
Schirmbriefe von !147 und 1214) sich selbst an den König mit der
Bitte wandten, das Patrocininm über Waldsassen zu übernehmen. Schon
die früheren Böhmenkönige hatten sich ja als Wohlthäter des Klosters
bewährt nnd ohnehin das Schntzamt über dessen in Böhmen gelegenen
Besitznngen ausgeübt, insbesondere aber hatte Ottokar 1260 die Lente
der böhmischen Besitznngen des Klosters von der Gerichtsbarkeit seiner
Unterrichter eximirt (ÄI. IZ. I, 86), unter Verweisung unmittelbar an
das Prager Hofgericht, uud dem Stifte für die Leute, die es zum Eiukauf
vou Waaren, oder auch zum Verkauf seiner Prodnkte nach Böhmen aus¬
sende, Zollfreiheit gewährt.

Am 1. Oktober 1273 endete die „kaiserlose, schreckliche" Zeit; das
Reich bekam in der Person Rudolfs vou Habsburg eiueu König, der im

') In dem erwähnten Schntzbriese des Papstes Lucius vom Jahre 1185 werden
gegen 37 Ortschaften als zum Kloster gehörig ausgezählt, wozu inzwischen viele andere
gekommen waren. Es sind das vielfach Schenkungen für Begräbnisstätten innerhalb des
Klosters gewesen, , Quorum srpuä Listsroikiuzss taut» krscinsutik, ut ^laniiciusi
oravulo eoiuildeiu sodssias p»sn<? sr Oso prasleetav viäersntnr in ?i'inoipnm
ot Kkgum 8sxultur»m" (!. L. I. sud. tit. XXIII.
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stände war, den Schutz aller Glieder des Reiches selbst zu übernehmen.

Gleich auf seinem ersten Reichstage zu Nürnberg (11. Nov. 1274) for¬

derte Rudolf alle seit Friedrich's II. Absetzung dem Reiche heimgefallenen

oder gewaltsam entzogenen Länder zurück. Zu deu Reichsgütern, die

damals heimgefordert wurden, gehört auch das Egerlaud, „das schon ^
im nächsten Jahre durch Rudolfs Truppen besetzt erscheint." (N. L. I,

108.) Doch eine völlige Rückkehr zum Reiche scheint sich erst vollzogen

zu haben, als König Ottokar bei Dürnkrnt Schlacht und Leben verloren

hatte (26. Aug. 1278). Am 7. Juni des folgenden Jahres bestätigt

Rndolf den Bürgern von Eger, die znr milden Herrschast des Reiches

zurückgekehrt seien, alle Privilegien. (N. N. I, 121.)

Und am 26. April 1280 teilt derselbe König allen Getreuen seines

Reiches mit, daß er (sinoere ckevoeionis et üäei xuritatem ^ug. äilevti
ctevoti ncisti'i n.1»l>g,8 et eonventns inong-sterü in ^v^ltsg-ssen ....

rwstre oelsituäinis Aloriain inckssineueius g-mpleotuntur, benigne in-

tuentes), das Kloster W. mit allen seinen Leuten und Gütern in seinen

uud des Reiches besonderen Schutz genommen («ud nosti-g, et imxerii

preteetione susvipiinns speoiali), uud bestätigt mit königlicher Huld

säe deni^nitste re^ia) alle Privilegien, Freiheiten, Gnaden und Rechte,

die sie von den römischen Kaisern und Königen erhalten st. o. a. 18d,

erwähnt auch N. D. I, 124).

Am 13. Juni 1282 trägt Rudolf dem Schultheiß (beultet,o), deu

Ratsherrn (eonsnlibus) und Bürgern, sowie den Ministerialen ejusäem

clommii ans, daß sie das Kloster W. mit Leuten uud Gütern sich ge¬

treulich anvertraut wissen sollten (^uatenus ^g-ltsassen monasterinm >

onm peisonis st rebus volzis Iis-beatis lläeliter reeommissuin), es zu

schirmen und zu verteidigen gegen alle Widersacher (ipsum manu teueres

et rieten clere evntra c^uoLliliet otkensores). Wann immer der eelle-

rarins des Klosters ihre Hilfe anrufe, sollten sie ihm mit Rat uud

That beistehen (in <znidusvuncsue eelleiÄrius . . . vestrun» auxilinin

inveva-verit sitzi prestetis eonsilium et juvamenta,m) 1. e. a. 191).

U. D. I, 12g.

Wenn der in der Ferne weilende König das Kloster dem Schutze

der benachbarten Stadt Eger und seiner Ministerialen im Egerlande an¬

vertraut, so ist es lediglich ein Schutzverhältnis, in das W- zu Eger

tritt, keineswegs ein Abhängigkeitsverhältnis. Es wird ja auch die Stadt

nicht ohne weiters zum Einschreiten gegen Widersacher ermächtigt, sondern

nur für den Fall, daß der eellerarius sie um Hilse angeht. In ein

Abhängigkeitsverhältnis Hütte das Kloster überhaupt nur demjnclex pro-

viuoialis gegenüber treten können, dessen jedoch keine Erwähnung geschieht. 2)

') Dieses mann teuere (in den späteren, deutschen Urkunden heißt es „hand¬
haben") ist nur eiu anderer Ausdruck für schirineu.

Allerdings werden in jener Zeit mehrmals Güter in die Hände des Egerer x
Landrichters (aä manu« Mäiois provinoialis terre ZArensis) resignirt, damit dieser
dann an Reiches statt die Lehen dem Kloster zu eigen gebe (ut iclsm ,juäex xi-ovin-
oialis looo sou vice Irnpsrii eaäsm bona sive Lgocla acl sus et prv^rietatein
trÄnsksrrvt monasterii inemorati) ; so z> B. A. L. l, 157. Es hat das, wie Gradl
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Noch einmal, am 15. Juli 1283 nimmt Rudolf Abt und Konvent

mit Leuteu uud Gütern in seinen und des hl. Reiches Schutz besonders

dahin, des Klosters Privilegien und Rechte iu den Dörfern Wondreb

und Beidl gegen unberufene Störer zn wahren (U. D, I, 130).

1291 stirbt König Rudolf; die Egerer stellen sich wahrend der

Reichserledignug unter König Wenzel Vvn Böhmen (1278—1305), den

Sohn des bei Dürnkrut gefalleneu Ottokar (N. L. I, 161). Noch im

Oktober desselben Jahres verbietet König Wenzel II. allen Ofsizialen

und Richtern in dem Vvn ihm okknpirten Egerlande, insbesondere dem

Landrichter, jede richterliche Gewalt, die sich derselbe in Schönbach und

Münchenrent mit Unrecht (per adusionem prave oousuetnüiriis <zue

eorruptola pooius est eonsenckA) anmaße, da das Kloster mit seinen

Gütern außer auderu Freiheiten, Privilegien und Gnaden, die es von

den römischen Königen und den böhmischen (sür die böhmischen Besitzungen')

erhalten, vou jeder Gerichtsbarkeit, vou Abgaben und Zöllen befreit sei.

(I. v. a. k. 47, N. D, I, 161.)

Am selben Tage gibt er in einer andern Urkunde den Laienbrüdern

des Klosters volle Freiheit, mit seiner Hilse (nostro ineclig-nte g-uxilio)

sürder Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und Unbilden mit bewaffneter

Hand abzuwehren; zugleich verbietet er allen Edlen nnd Rittern des

Egerlandes, in den Dörfern nnd Höfen des Klosters zu übernachten wider

den Willen des Klostervorstandes (contra reotoris pretat! inonsstorii

voluvtatem), widrigenfalls sie wie Räuber und Diebe von dem Egerer

Landrichter behandelt werden sollen. (I. v. s.. toi. 45 d., A. L. I, 162.)

So hat denn König Wenzel, wie sein Vater, als Besitzer des

Egerlandes eine Art Schutzamt über W. ausgeübt. So lauge er nur

den Eingriffen seiner Beamten wehrte, konnte das Kloster damit wohl

zufrieden sein; seine Reichsnnmittelbarkeit ist damit nicht im geringsteu

gefährdet, der König nimmt ja keinerlei Gewalt über dasselbe in An¬

spruch. Ob uicht etwa das Kloster durch freiwillige Leistung sich den

besonderen Schutz des Königs erkanft hat, das ist freilich eine andere Frage.

Am 6. Mai 1292 wurde Graf Adolf von Nassau zum deutschen

Köuige gewählt; dieser verpfändete bei der Verlobung seines Sohnes

Ruprecht mit der Tochter Wenzels das Egerland an deu Böhmenköiiig.

Mit dem Tode der jungen Braut hatte die Pfandschaft ein Ende, Adolf

forderte das Egerland zurück, Wenzel blieb aber faktisch im Besitze des¬

selben (S. darüber Gradl S. 215).Derselbe König Adols bestätigte dem Kloster Waldsassen unterm
1. März 1296 zu Freiberg das große Friedrichsprivileg vom Jahre 1214,
uuter wörtlicher Aufnahme (xreserixwin piivileZium et omni«, in eo

wohl richtig annimmt, darin seinen Grund, daß es Reichslehen sind. Gerade das
aber beweist wiederum Waldsassens reichsunmittelbaren Charakter, da Reichslehen nur

x an Reichsnnmittclbare gegeben werden dürfen.
') König Wenzel hatte erst 1284 das Privileg seines Vaters Ottokar vom

Jahre 1260 für die böhmischen Besitzungen (in bonis qus in teirsrum nosti-»-
i'nm äisti'iotibns odtinsnt) erneuert; diese böhmischen Besitzungen gehören aber
keineswegs zum reichsunmittelbaren Gebiet des Klosters, wie wir später hören werden.
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odtontg. äs dolliAnitato rs^ik^ ooiikrms.mus et rg.tliioki.tg. guotoritsite
priueipum ivuovamus et presoiltis soripti pgtrooinio oommuuiinus)
h. o. Ä. kol. 183 f.).

Im nämlichen Jahre verpfändete König Adolf die Reichsgüter
Bernan, Hohenthan und Griesbach an Waldsassen, was sein Nachfolger ^
1304 mit Zustimmungder Kurfürsten bestätigte — wieder eiu Beweis
für des Klostes Reichsnnmittelbarkeit.')

Im Jahre 1298 wurde König Adols am Hasenbühl bei Göllheim
erschlagen, im Kampfe gegen den verräterischen Herzog Albrecht von
Oesterreich; dieser ward wenige Tage hernach, 27. Juli 1298, zum
deutschen Könige erkoren. Gleich nach seiner Wahl gab er, einem
früheren Versprechen gemäß, dem Könige Wenzel einen förmlichen „Rechts¬
titel" für die Besetzung des Egerlandes, indem er für 50,000 Mark
Silber dasselbe au ihn verpfändete. Diese Verpfändung dauerte bis zum
Jahre 1303.^) Trotzdem nahm König Albrecht noch am 8. Dezember
1298 zu Nürnberg (1. e. a kol. 181) das von seinen Vorgängern, Kaisern
wie Königen, mit vielen Freiheiten und Ehren (Iwuorum tiwlis) ausge¬
zeichnete Kloster mit Leuten und Gütern in seinen und des hl. Reiches be¬
sonderen Schlitz und Schirm (in uostram st saeri Impsiii tuieionvm
et protsotionom rsoipimus speoialem), erneuert alle von römischen
Kaisern und Königen Verlieheneil Schenkungen, Freiheiten und Gnaden
lind verbietet jedermann (eujusounc^us vonckioioiiis ssu stn-tas), das- )
selbe irgendwie zu belästigen oder an seinen Freiheiten und Rechten zu
verletzen — eiu Beweis, daß die deutschen Könige das Schutzrecht über
Waldsasseu nie aufgaben, dasselbe immer als unmittelbar unter dem 5.
Reiche stehend betrachteten, auch weun das Egerland unter einem andern
Herrn stand.

Auf Albrecht folgte König Heinrich VII. aus dem Hause Luxem¬
burg (1308—13). Bei dem umgewühlten König scheinen Klagen über
den Landrichter uud die Egerer Osfizialen erhobeil worden zu sein, die,
wie schon früher, eine Gerichtsbarkeitoder Advokatie über die zum Kloster
gehörigen Dörfer Schönbach und Münchenrent sich anmaßten. Daher
sieht sich Heinrich VII. am 7. Juli 1309 veranlaßt, von Nürnberg ans
Waldsassen neuerdiugs in seineil und des heiligen Reiches Schutz zu
nehmen, und verbietet strenge jede Bedrückung des Klosters, insbesondere
die Anmaßung einer Advokatie oder Gerichtsbarkeit in Schönbach uud
Müncheureut, da jene den von seinen Vorgängern, Kaisern wie Königen,
verliehenenPrivilegien zuwiderlaufe. (Nach der Originalurkunde.) Diesen
Schntzbrief erneuert er am 25. Januar 1313 im königlichen Lager zu

') Welch' immer größeren Aufschwung Waldsassen nahm, sieht man daraus,
daß der damalige Abt Theoderich vier Burgen, Falkenberg, Schwartzenschwal, Lieben-
steinau Neuhaus käuflich erwarb. Dazu kam bald noch das Schloß Hardek.

1303 schloß Wenzel ein Bündnis mit Frankreich gegen Albrecht, der nun ^
das Egerland zurückforderte. „Das baldige Aussterben der Premyslideu (13S6)
machte dieser Frage eiu Ende. Damit war das Egerland nnn anch wieder im fak¬
tischen Besitze des Reiches, nicht blos im rechtlichen" (Gradl S. 216 f.).



Florenz, auf Bitten des Hofkanzlers und Bischofs von Trident, Heinrich
(I, o. a, fol, 180 d).

Damals regierte Abt Johann III. (1310—23). Dieser erhielt
im selben Jahre vom neugekrönten Kaiser Heinrich VII. ein Schreiben,
datirt von Rom am 28. Juni, worin er ihn ausführlich in Keuntnis
setzt von feiner Kaiserkrönung. (Brnfchius S. 253 — I. o. a. fol. 1.)
Das Schreiben beginnt: „Ilöirrlvns I)si Zi-atia lioinauoruin Imperator
8vinp«zr ^.uAustus, Vensra-bili ^dbati ^ValäsassensiOistsrtisusis
oräinis, clovoto suo ao clilsoto, Aratiain suarn st omns donum" und
schließt mit den Worten: „Il-rso autsin cksvotioni tuas voluinrus in-
timarg, ut äs nostris lolividus suovessidus valsas exultaro" — der
einzigen Stelle, die wir rein persönlich deuten können. Brnschins be¬
merkt hiezu: epistola .... animi omnino elsmsotis sr^a Iiuuo
^dlzg.tsm minims kallax tostimonlum psriiidst."

Bei dem offiziellen Ton, der, höchstens mit Ausnahme des Schluß¬
satzes, durchgeheuds herrscht, kauu ich iu diesem Briese keineswegs ein
Schreiben erblicken, das der Kaiser freundschaftlicher Beziehungen halber
au den Abt gesandt hatte, nmsoweniger, als er kurz zuvor die könig¬
liche Schirmvogtei über Waldsassen nicht etwa auf Bitten des Abtes
Johannes erneuert hatte, souderu auf Bitten des HofkanzlerS Heinrich.
Ich vermute hierin vielmehr eine amtliche Anzeige von dem so wichtigen
Kröuungsakte, der ja seit den Tagen Friedrichs II. nicht mehr stattge¬
funden hatte. Da eine derartige Anzeige Wohl kaum an alle reichsnn-
mittelbaren Prälaten ergangen sein wird, sondern im allgemeinen nur
an die Reichssürsteu, so liegt hierin für Waldfaffen eine nicht zu unter¬
schätzende Auszeichnung, die es vielleicht einerseits der Anregung eben¬
desselben ReichskanzlersHeinrich, andererseits seiner immer mehr wachsen¬
den Macht und Bedeutung zu Verdauken hatte; es besaß ja ein Terri¬
torium von solcher Ausdehnung, daß es so manches damalige Reichs¬
fürstentum in Schatten stellte.

Noch eine andere Beobachtung glauben wir hier machen zu dürfen.
Es ist das das erste, aus der kaiserlichen Hofkanzlei stammende Schreiben,
in welchem dem Abte das Prädikat, „Vensradilis" beigelegt wird; bisher
war von dieser Seite nur der Ausdruck äsvotus nostc-r clilsotus in
Gepflogenheit, mit dem Titel „Venoradilis"ehrten den Abt die Ministerialen
und hie und da die Böhmenkönige. Ficker H 110 sagt nun, das Prädikat
„Vsmzradilis"gebühre im allgemeinen den geistlichen Fürsten, namentlich
seit dem 14. Jahrhundert, uud bei einiger Vorsicht sei dieses Prädikat
zur Bestimmung des Standes von Nutzen. Znr Begründung seiner
Ansicht führt er unter andern ein Beispiel gerade aus unserer Zeit au,
aus dem Jahre 1309; hier werden die mit dem Abte von Fulda
schließenden Vensradilss ausdrücklich als xrinoipss nostri geschieden von
dem „Ironoralzilis ao reli^iosus vir II. Villariönsis auls nostrs
oallcöllarius." Auf Grund dessen soll nun keineswegs behauptet werden,
Waldsassens Aebte hätten damals zu den geistlichen Fürsten gezählt.
Wohl aber müssen sie, wie so viele Rechte, so auch manche Auszeichnung
mit diesen gemein gehabt, mit andern Worten eine besonders angesehene
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Stellung unter den reichsunmittelbaren Prälaten innegehabt haben, und
damit kommt diese Beobachtung zum selben Resultat, wie die vorige,')

Zum Ansehen des Klosters scheint freilich auch der damalige Abt
viel beigetragen zu haben; Brnschius sagt von ihm: „In oonspeotn
enim Re^um ao I'i'ineipum auotoritate summa erat praeäitns." Der¬
selbe sührte vor Ludwig dem Bayer, dem Nachfolger Heinrichs VII. eine 5
Streitsache gegen den Burggrafen von Nürnberg und erlangte nicht nur
Zurückstellung des Entrissenen, sondern auch vollen Ersatz für den zuge¬
fügten Schaden, was in jener gewaltthätigen Zeit keineswegs so leicht war.

Am Sonntag nach lettre 1318 weilte König Ludwig in deu
Maueru des Klosters, um von hier aus mit Johann v, Lützelburg, dem
sein Vater Kaiser Heinrich VII. die Krone Böhmens verschafft hatte,
in Eger zusammenzutreffen (Vgl. Riezler II, 322); bei dieser Gelegenheit be¬
stätigte er alle von seinen Vorgängern verliehenen Rechte, Freiheiten,
Gnaden, Gewohnheitsrechte (oonsllgtnäinos approbatas) uud defiuirte,
um für alle Fälle vorzubeugen, einige Artikel der ihm vorgelegten Frei¬
heitsbriefe näher: Wenn das Kloster mit seinen Leuteu von Abgaben
befreit sei, so beziehe sich das aus Abgaben jeder Art, anch aus das
Uugelt (sie gnoä in artivulo exkletionum a äieti monasterü bomiin-
I>us von tollenäarum, es. exavtio <zne nn^eltum äioitur sen alio czuo-
oun<zne novo nomine nominell eonti^erit sit exprossa); ferner erstrecke
sich die volle Gerichtsbarkeit des Klosters und seiner Beamten nicht blos
auf die Stiftsuuterthaueu, soudern auf alle, welche im Stiftsgebiet sich
vergehen, und das im Gerichte Hardeck nicht minder als auf den übrigeil
Besitzungen Waldsasseus (,,^.6jg,egnäo nilrilominns czuocl Iii! <^ui in
possessionibus monasterü sepeclieti clelin^unnt, eeiain si aä eas vene-
rillt kliuncke raoione äelieti per Oflleiatos Nonasterü relzus et per-
sonis, pront äelieti (^ualitas exe^erit, puniantur, onm in privile^üs
clioto movasterio sit ooneessuin ut in possessionüms ipsius nullns
omnillo ^juclieiarium exereeat potestateni .... in munieions 11g,iäelc
et ejus ^ertinenoiis per suos Otllviatos pleng-m et lideram nullo me-
äiante siout in «.Iiis suis possessioniknsjnclioallcli cle omnidus iia-
dsant kaenlta-tsm.^) l. e. a. fol. 89 a und d.

Im folgenden Jahre beehrte der Kaiser Waldsassen mit einem
zweiten Besuche und erteilt demselben Abte Johanu III. das Recht,
Schimbach in eine Stadt zu verwandeln (villam in sollönpaoii likerta-
vimus et äe deniZnitate re^ia. lidertamus, nt eanclem in oxpiänm

') Bei dieser Gelegenheit sei gleich bemerkt, wie sich unsere Äbte in den von
ihnen ausgestellten Urkunden zu bezeichnen pflegten; die gewöhnlichen Formen sind:
Lgo clsi Zi-atia äiotns in oder .... xatients clso clietus

in oder Oei orilin^ntö rlictus ^.lid. in V.
Von diesem Rechte wurde gleich im Jahre 1322 Gebrauch gemacht; Ver¬

wandte der Edlen von Lengenfeld hatten auf Waldsassener Gebiet gefrevelt nnd
wurden nach dem Richtersprnch des „Milvx inuiiÄsterialis" hingerichtet. Als nun
die Lengenfelder dies mit der Ermordung eines Klosterbruders rächten, traf sie die
Exkommunikation, sie mußten im Kloster Buße thuu und erscheinen seitdem als Va¬
sallen Waldsassens. (S. Valäs. acl ann. 1322.)



possis i'<zc!jo-s!-<z — Regale!); dasselbe erhält den Wochenmarktnnd soll
der nämlichen Rechte und Freiheiten sich erfreuen, wie die Stadt Eger.

9. Januar 13 >9, l. o. a. sol. 791).)

Eine große Gefahr für Waldsassens Unabhängigkeit brachte das

Jahr 1322. König Johann von Böhmen war Ludwig dem Bayer in

dem Kriege gegen Friedrich den Schönen von Oesterreich zu Hilfe ge¬

zogen; am 1. Oktober 1322, wenige Tage nach der Schlacht bei Mühl¬

dorf, traf Lndwig mit seinen Verbündeten in Regensburg ein, nm hier

Anweisungen auf Kostenersatz und Belohnungen sür die Sieger zu er¬

teilen. König Johanns Forderung betrug 3g,OVO Mark Silber und

129,OVO Pfuud Heller, sie wurde ihm bewilligt und das Egerland mit

Stadt au Böhmen verpfändet, für alle Zeiten; es ist nie wieder einge¬

löst worden (Riezler II, 342).Hätte sich Waldsassensbisherige Reichsnnmittelbarkeit lediglich
darauf gegründet, daß es inhärirender Teil der reichsländifche rs^io
I^o'ii'<z war und dieses lange Zeit unter unmittelbarer kaiserlicher Ver¬
waltung stand, so wäre das Stift damals ebenso, wie schon früher so
viele andere reichsunmittelbare Klöster/) „herabgewürdigt", zugleich mit
der bisherigen Reichsstadt Eger an Böhmen verpfändet uud böhmischer
Landsasse geworden. Allein Waldsassen schützte, wenigstensrechtlich,
vvr einer derartigen Verleihungseine Immunität (im weitesten Sinne
des Wortes, in Nerbindnng mit der freien Wahl eines patronus), die
von so vielen Kaisern immer wieder aus's ueue bestätigt worden war.
Die Kaiser selbst ja hatten sich keine Gewalt über das Kloster vorbe¬
halten, nur die Schirmvvgtei ausgeübt, die sich aber bisher lediglich im
Interesse des Stiftes bewährte nnd die Beziehungen zum Reiche aufrecht
erhielt. Es konnte daher Waldsaffen gesetzlich oder rechtlich an Böhmen
nicht verpfändet, sondern nur dem Schutze desselben empfohlen werden.
Das scheint auch wirklich auf jenem Tage zu Regensburg von feiten des
dem Kloster gewogenen König Ludwig geschehen zu sein; Johann be¬
stätigt ja das selbst, wenn er 19 Jahre später erklärt: „c^uoä (mona-
»teriuin) irostro (tetensiuin, oum rkdus et porsouis omnidus ad ispsuiu
psrtilKZutidug ex parto tmpsrii oommsntlg.tuin oxistit."^)

Dein entsprechend teilt auch der Böhmenkönig am 22. Oktober

1322 <S. I. <z. a. fol. 178 b) allen feinen Richtern und Beamten, ins¬

besondere dein Richter von Eger mit, daß die Verehrung, die er gegen

das Kloster Waldsassen hegt, ihn veranlaßt (»povialiZ äsvotioiris atkootus,

(jULin iril moug-stsrium ^valtsassöQ Irademus, Iws prc»vvog.t st iucluvit),

das genannte Kloster mit seinen Gütern in seineu besonderen Schutz zn

nehmen (at iäoin inouaksteriuin et dous. acl 8psoig.1onr irostrs

') Außer Waldsassen bewahrten von den baierischen und oberpsalzischeu Klöstern
ihre Neichsunmittelbarkeit im 13. Jahrhundert uud darüber hinaus mir St. Emmeram,
Ober- und Niedermünster, Berchtesgaden, Tegernsee, Ebersberg uud Benediktbeuern,
die drei letzteren aber nnr bis znr Zeit Ludwig des Baiern. (Riezler II, 21t).)

°) Daraus müssen auch die Böhmenkönige ihr Schutzrecht über Waldsassen ge¬
gründet haben, da sie später, als sie das Schntzamt faktisch nicht mehr iune hatten,
immer wieder darauf Anspruch machten.
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protootionis prssiäium assumamus), ratificirt und bestätigt alle Privi¬
legien, Schenkungen, Gewohnheiten, Gnaden, Immunitäten oder Frei¬
heiten und Rechte, welche von den römischen Kaisern, den römischen und
böhmischen Königen (für die böhmischen Besitzungen), insbesondere von
seinem Vater, dem römischen Kaiser, dem Kloster gewahrt wordeil, uud
befiehlt aufs strengste, dieselben in keiner Weise zu verletze».

Freilich, was als Recht galt, das war in jener Zeit, wo man es
mit verbrieften Rechten nicht so genan nahm, keineswegs auch Thatsache,
Gefahr auf Rechtsbruch drohte Waldsassen nmsomehr, als in der Folge¬
zeit das Kloster dnrch die Politik seines Ordeus dem Kaiser entfremdet
und dem Böhmenkönige Johann, dem willfährigen Günstling der Knrie,
ganz in die Arme geliefert wurde.

Der Cisterzieuserorden,der stets die Sache Roms verfochten, dessen
Leitung von Frankreich aus geübt wurde, stand selbstverständlich in dein
damaligen, höchst leidenschaftlichen Kampfe der Kurie gegeu Ludwig den
Bayer aus seiten der iu Avignon residirenden Päpste. 1328 bewilligte
sogar das Generalkapitel von Citeanx den? Papste zur Unterstützung
der Kirche in ihrem Kampfe „gegen die Rebellen und Schismatiker" von
allen außerhalb Frankreichs gelegenen Ordensklöster den halben Zehenten
der Einkünfte (Riezler II, 414 f.). Papst Johann XXII. ernannte
durch ein Dekret vom Jahre 1329 den Abt von Waldsassen zum Sammler
der genannten Zehenten in den Klöstern Böhmens. Kein Wnnder daher,
wenn Ludwig, der frühere Gönner Waldsassens, keine Veranlassung mehr
nahm, für des Klosters Interessen einzutreten. Nur noch einmal, im
Jahre 1339, hören wir von Gnnsterweisuugeu; damals beauftragte der
Kaiser den in der Nähe des Klosters begüterten Burggrafen von Nürn¬
berg, dasselbe gegen jede Bedrückung iu Schutz zu nehmen, und schenkte
dem Abte uud Konvente die Stadt Redwitz. Da im selben Jahre, am
20. März, auf dem Reichstage zu Nürnberg zw. König Johann nnd
Kaiser Ludwig ein Friede zu staude kam, so liegt die Vermutung nahe,
der damals neu erwählte Abt Franz (1339—49) habe für kurze Zeit
die Politik seiner Vorgänger geändert, dem Kaiser bei jenem Friedens¬
schlüsse wichtige Dienste gethan und dasür jene Gnaden erhalten; bei den
Chronisten (Oes. I, 70 a) heißt es ja, daß dieser Abt im Anfange seiner
Regierung sich viel an den Höfen der Fürsten bewegt und ihre Geschäfte
besorgt habe. Das war aber auch seit dem Kampfe mit den Päpsten die
einzige und letzte Aufmerksamkeit des Kaisers gegen das Kloster. Zum
Jahre 1344 wissen die sogar von einer furchtbaren Verwüstung
des Stiftlandes zu berichten, mit der letzteres für feine Unterstützung des
Böhinenkönigs von Ludwig bestraft worden sei.^)

Wo möglich noch schlimmer stand es für das Kloster, als nach
dem Tode König Johanns 26. Aug. 1347) und Kaiser Ludwigs
(f 10. Oktober 1347) iu der Regierung Böhmens nnd Deutschlands des
erstereu Sohu, Karl, folgte, der in erster Linie böhmischer und dann erst

') Für diese Nachricht findet sich ein Beleg bei Buchner V, k>2s f.. nicht aber
bei Riezler.
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deutscher König war; im Munde der Zeitgenossen heißt Karl IV,
„Böhmens Vater, des heiligen römischen Reiches Erzstiefvater."

Und iu der That hören wir gar bald von Klagen, die Abt nud
Konvent bei König Johann (nud später bei Karl lV.) erheben: Die
böhmischen Beamten in Eger maszteu sich die Gerichte des Klosters an
nud verübte» bei dieser Gelegenheit Gewaltthätigkeiten an dessen Gütern
und Leuten („sopo iroe ocmti'g. vos tratrum ixsorum «zusrsla. aä
uos poilidta sst" sagt König Johann schon 1328 in einem nach Eger
gerichteten Schreiben,)Als der Bvhmenkönig wegen seiner vielen Kriegs¬
ausgaben alle Glieder seines Reiches, anch die eximirteu, zu Kriegsleist¬
ungen heranzog, wurden selbst von dem doch außerhalb Böhmens ge¬
legenen Kloster Waldsassen, gerade so wie von den in Böhmen gelegenen
Snbsidien erhoben, nur daß jenes nicht im Verein mit den böhmischen
Klöstern, sondern im Verein mit der Stadt Eger und dem Egerlande
eine gewisse Snmme Geldes ausbrachte (svls, öLia-m vios ad ip3o mc>-
nastei'io, ut ouin Oivitato et «.listriotu. DAi'vnsi nobis tridusrst
pecunis eizrtaiii suinmam simulatcsussxs^imus).') Ja so weit kam
es, daß die Kroue Böhmen eine Art Spolienrecht ausübte indem es die
pi'opiua^) erhob, eine Abgabe in Pferden (daher auch „Verrossung" ge¬
nannt) oder Geld, welche die böhmischen Klöster beim Amtsantritte eines
neuen Abtes zu entrichten pflegten („peoxins ssu inuneris, c^uoä iu
c^uis aut pöeuuiis clö proiuotions llovoruni alzbatum ot prslatorum
lieli^vsoruin Rs^iii . ., Losmis .... R,<ZA-idns Loomis
miiiititrari v»n«uizvit") ^) — Waldsassen war auf dem besten Wege, so
ganz allmählich ein böhmischer Landsasse zu werden. Es bedurfte nur
einiger schwacher Prälaten und um seine Unabhängigkeit war es geschehen.

Was hat nun unter der Regierung der Böhmenkönige Johann und
Karl Waldsasseu seine Reichsnnmittelbarkeit gerettet? Da haben wir in

') Nach der Originalurkunde vom Jahre 1332, auf die wir später zurück¬
kommen werden.

°) Du Kränge sagt s. v. prvpins,: „?rvpiua —jus xastus, pro ouratio".
»otitia nn»i 1362 apuä Ltuilliinauuiu lid. 3 äs rebus Ilelvetioruiu e. 1.
vellnrius, et oetsri Olkoiales sjusäein temporis ipsis äare ooinpelleliantur vertag
?ropiuas, c^UÄS se anuatim exteiiäeruiit ad 3t) t'Iorenos oirsiter et
ninplius, seeunäuiu statum temporis. Lt talis odlatio, et gratuita äoiratio, juxta
vulgare Italiouiu äiotuiu tuit ssrvitium, et seeunäum ^.lemannos ?roxiua äioitur.
- Weiter unten: „^lia est apucl l^iool. LIeiu. voois ?ropina notio: oslius snim äs

jure proeurstionis idi agitur, seä äs irnuatis, seu reclitidus unius anui, <^uae
!rd so, i^ui resens in äeiuortui Lpisovpi aut ^.lidatis loouiu suooeclit, exsolvi
suirrmo 1'outitioi solitum est/ — Darnach bezeichnet propiua bald eine Abgabe,
welche von Prälaten jährlich an weltliche Herren entrichtet wird, bald die Ein¬
künfte eines Jahres, die beim Tode eines Prälaten der Nachfolger an den
päpstlichen Stuhl abzutreten hat. — Nach unserer rein urkundlichenStelle ist die
xropiiur eine Abgabe an den Landesherrn beim Tode eines Prälaten und dem Amts¬
antritte des Nachfolgers. Ob sich die Höhe derselben nach den jährlichen Einkünften
oder nach dem Nachlaß des Abtes richtete, laßt sich daraus nicht entscheiden. Der
Umstand, daß sie auch in Pferden entrichtet wurde, spricht für letzteres.

Nach der Originalurkunde vom Jahre 1360.
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erster Linie die Persönlichkeiten der damaligen Äbte zu betonen. Von Abt
Johann III. (1310—29) ist bereits berichtet, daß er ein vor Königen
und Fürsten hoch angesehenerMann war.

Seiuen Nachfolger Johann IV. (1329—39), rühmt das Chronikom
^Valässassonso(Oes. I, 69 a) als inAsniosus ao donag inclolis und ^
berichtet weiter: „od suam i»'itui' po>' Dominum ^oannom III.
?arisüs aci vovorakilo stuäium missns in virnm clootum st olo-
«zusntom st konum notarinm evasit". Sein Streben war daraus ge¬
richtet , dem Stistlande Ansehen zu verschasseu, durch Bauten im Innern
und durch glänzendes Auftreten uach Außen. Er übte das Befestignngs-
recht im weitesten Sinne; erweiterte die Umfassungsmauer Waldsassens,
erbaute einen Turm beim abteilichen Schloß, befestigte den damaligen
Marktflecken Tirscheureut mit Mauern uud dem südlichen Turme und
begann dort den Ban einer stattlichen Burg (Oes. I, 69 k). Am böhmi¬
schen Königshofe scheint er eine sehr beliebte Persönlichkeitgewesen zu
sein, insbesondere war er ein Günstling der Gemahlin Johannes, der
Königin Elisabet, welche ihn bei ihren Lebzeiten mit Geschenken aus¬
zeichnete (ornatns c^nosclum protiosos et prima sni Hominis littsra,
sio-oatos conäong.vit') und noch aus ihrem Sterbebette ihm verschiedene
Kleinodien testamentarisch vermachte, die aber von ihrem Sohue Karl
vorenthalten wurdeu.

Sein Nachfolger Franz (1339—49) hat Johann IV. an Schau¬
stellung seiner Macht und an Ansehen bei den Fürsten, namentlich den
Böhmenkönigen noch überboten: Er baute die durch eiue Feuersbruust
in Asche gelegte Burg zu Tirschenreuth wieder auf und umgab die Burg 5
Liebensteinmit der äußeren Mauer. Und in Bezug auf sein Austreten
nach Außen hin sagt von ihm der Chronist (Oes. I, 79 a): „?rinoipum
onrias snmptuoso onm apparatu krs<znsntais ooopit . . . . oli lioA'is
Lollsmiao aliorum^ue?i'inoipum oomplaekntiain, acl oxo^nonclg. sorurn
nsAotig. ouriam Romanam saopius aoveclons (mnltas snmptuosas kevit
öxpsiisAs). Wenn auch infolge seines Aufwandesund seiner häufigen
Abwesenheit ein Teil des Konventes sich gegen ihn erhob und seine Ab¬
setzung 1349 bewirkte, so lebte er uoch volle zwanzig Jahre uud hat
durch seinen Rat und sein Ansehen dem Kloster viel genützt; der Chronist,
der ihm sonst nicht gewogen ist, sagt ja über diese Zeit: in multa. pa-
tisntia psr annos vi^inti Domino ssrvisns optirnis tortur olaruisss
eonsitiis". Sein Verdienst war es vielleicht, daß die unter seineu Nach¬
folgern erhobene und bereits erwähnte propiim auf königlichen und kaiser¬
lichen Befehl für Waldsassen verboten wurde.

Mit diesem Austreten der Aebte waren sreilich größere Ausgaben
unvermeidlich verbunden. Abt Franz ist wohl auch in seiner Liebe zu
fürstlichemGepränge zu weit gegangen; er geriet ja zuletzt ganz in die

') Der Bersasser des LIi. V. hat selbst noch deren einige gesehen. Das Testa¬
ment ist enthalten im I. 0. a. — Bon derselben Königin Elisabet berichtet Riezler,
daß sie mit ihrem Gemahl in Unfrieden lebte.
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Hände der Wucherjuden/) Aber das Urteil des Chronisten erscheint
denn doch zu hart, zum mindesten zu kurzsichtig, wenn er, an deu Besuch
der Fürsteuhöse anknüpfend, von letzterem Abte sagt: „plus ostsntati-
oni proprio pudlieae vaoaos ntilitati.^ Damals war eben

H keine hohenstausische Zeit mehr, da das Kloster, gestützt aus die Gunst
und die Macht der Kaiser, sich seiner Unabhängigkeit erfreuen konnte,
ohne im: Fürstengnnst zn bnhlen. Jetzt, da bei der Politik des Cister-
zienserordens nnd der Stellung des damaligen Kaiserthnms von kaiser¬
licher Seite kein Schutz zu erwarten war, mußten die Aebte, wollten
sie anders ihre Unmittelbarkeit behaupten, aus ihrer Abgeschiedenheit
heraustreten und sich unter den Reichsfürsten Freunde erwerben, zunächst
in den Böhmenkönigen, von denen ja die meiste Gefahr drohte. Diese
freilich rein weltliche Aufgabe, welche die Cisterzienseräbte immer mehr
von den unter ganz anderen Zeitverhältnissen gegebenen Institutionen
entfernte, brachte ihre weltliche Stellung nnsausbleiblich mit sich.-)

Aber nicht blos persönlich suchen die Aebte auf die Böhmenkönige
einzuwirken, wir hören auch von Beiträgen, die freiwillig an die Krone
Böhmen geleistet wurden (subsiäiis monastöi-ii 1U>si'g.litatökaotis); diese
haben gewiß auch viel zur Häufung der Schuldenlast beigetragen, waren
aber ebenfalls durch die Ungunst der Zeit unvermeidlichgeworden. Und
wenn im Jahre 1354 das Kloster das von König Adols ihm verpfändete
und nicht wieder eingelöste Bernau nebst einigen anderen Orten an
Böhmen verkaufte, so glaube ich hierin nicht blos eine Folge der Schuldeu¬
last suchen zu dürfen, sondern auch die Absicht, deu deutschen und zugleich

5 böhmischen König Karl IV. zu befriedigen. Für Karl IV., der im Jahre
vorher die Hälfte der Oberpfalz für die Krone Böhmens gewonnen hatte,
war diese Erwerbnng zur Abruuduug seines Gebietes von großem Werte.
Wie verpflichtet er sich dafür dem Kloster fühlte, sehen wir insbesondere
aus der Urkunde vom Jahre 1358.

Lassen wir nun die Urkunden sprechen, die uns ein Bild von dem
Entwicklungsprozeßzur Zeit der Köuige Johauu und Karl, von den An¬
feindungen gegen das Kloster uud von den Erfolgen, die dessen Rekla¬
mationen bei den Königen erzielten, entwerfen können.

Am 19. November 1328 (I. o. a. tol. 179), noch unter der Re¬
gierung des Abtes Johann III., erinnert König Johann in einem

') Die große Schuldenlast, an der für längere Zeit das Kloster zn leiden
hatte, ist aber nicht allein dem Aufwände des Abtes zuzuschreiben; wir dürfen uns
mir au die unsäglichen Leiden erinnern, die 1348 ganz Europa heimsuchten l Erdbeben,
Hungersnot, Pest; Handel nnd Wandel stockte, allgemeine Verarmung und Verschul¬
dung trat ein. Im Unglück wird der Mensch hart nnd sucht jemanden, auf den er
die volle Schuld wälzen kann, lind dann berichten ja, wie wir bereits gehört haben,
die ^,V. von einer Verheerung des Stiftlandes im Jahre 1344, die so furchtbar
gewesen fei ,,nt inonastkiinin proptei-eg, ocmotum t'usrit innlti» äsbit» von-

s i-s, et bona sun. alisnsi'v."
2) Wir werden gar bald von einem andern Prälaten hören, dem ähnliche

Vorwürfe gemacht werden, der aber in seiner Eigenschaft als Vertreter des Klosters
nach Außen, feiner Aufgabe, wie kein anderer, gewachsen war. Es ist der Kampf
des alten und des durch geänderte Verhältnisse bedingten neuen Regimes.

3
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Schreiben an die Richter, iurati und Bürger von Eger, an die Frei¬

heiten des Klosters, hebt namentlich den Artikel im Kaiser Friedrichsbrief

hervor, der des Klosters Freiheit von der Advokatie und fremder Ge¬

richtsbarkeit bestätigt, uud verbietet jeueu aufs strengste, eine Gerichtsbar¬

keit über das Stift sich anzumaßen: „preoipue eorum luäieia vodis
nullatenus WLi'ibatis nee eorum ooeasione lioniinibus et redus mona-

sterii uli^uam violenoiam taoiatis c^uia. sepe de live oontra vos kra-

truin ipsorum c^uerelti. s.cl uos perlata est."

Am selben Tage sl. o. a, toi. 179d) beauftragt er seine Burg¬

grafen iu Ellbogen und Tachau: allen Unbilden gegen das Kloster von

feiten böhmischer, bairischer, egrischer uud fränkischer Vögte zn wehren,

ohne sich aber für ihre Ausgaben am Kloster schadlos zu halten oder gar

eine Advokatie über dasselbe zu beanfprnchen (per Imiie autem voin-

missiouein uo3trani nee amdo nee ex vodis alic^nis aävooaeiiz ius in

monasterio preclioto sil»i presumat asoridere, c^uia oommissio-

nein ipsam cturare plu8 nolumus c^nam adkas et von-

ventus preclioti sidi esse viclerint opoitunuin.^

Was uuu die erwähnten Kriegsleistungen anbelaugt, zu denen

Waldsassen herangezogen worden war, so erklärt er in einem Diplome,

gegeben zu Lueemburg in oetavis kaselle 1332') (unter der Regierung

des Abtes Johannes IV.): Die Erhebuugeu seieu geschehen, ohne zu

überlegen, daß diese deu Freiheiten uud Guadeu des Klosters zuwider

seieu (non reeo^itautes, c^uoä Iiu^'usmecli exaetiones ipsius monasterii

lilzertatidus et Aratiis plurimum äervAarent); W. liege nicht iui

Königreiche Böhmen (<^noä sxtrg. ltnes ?raAensis est ä^eesis/)

at<zue reZui), sondern sei nur von seiten des Reiches mit Leuten

uud Gütern seinem Schutze anvertraut (czuoä nostre Aulzernationi

eurae 3. I>u tülrall^e s. v. AAderuaref et ^ekensioni, cum rekus

et persouis omnibus aä ipsuin pertinentidus <zx parte Imperii vom-

meuclatum sxistit); dasselbe sei seruer von jeher von allen Abgaben und

Lasten befreit gewesen nnd könne daher, weder im Verein mit den

böhmischen Klöstern, (auch nicht mit den eximirten böhmischen Klöstern,

da es ja nicht zu Böhmen gehört) noch im Verein mit dem Eger-

lande zu irgend einer Steuer uud Kontribution verpflichtet werden

(nee g.cl jura seu eonsustuäiiies Nonastsriorum re^iii nostri nee acl

exaetioues eivitatis seu äistriotas L^reiisis, c^us elostövr vel unweit

vulAaritsr vel quoeuinzue alio nomine nnnoupentur, tralrere aut ooin-

pellei's anäeant vel presuinant); freiwillige Hilfsgelder seieu genehm,

dürfen aber nicht zn einem Gewohnheitsrecht werden (neu odstantibu»

sutisictiis ipsius liberalitate nvliis taotis, czue, ^noä adsit, »i in von-

suetuclinein, iinmo povius oorruptelam venirent, in salutis nostre

dispenclium et nnime cletrimentnm ut!<^us reclunä^reot.) ^)

') Das Stift hatte wohl zu den Kosten des Heereszuges, den Johann das Jahr
vorher nach Italien unternahm, beisteuern müssen. Vgl. Riezler l I, 4V0 f.

°) Die im Bistum Regensburg gelegenen Besitzungen bilden also das reichs-
unmittetbare Gebiet Waldsassens, was auch sonst bestätigt wird.

") Nach der Originalurkunde im M. R. A., ohne Siegel (die blau-gelben
Seidenfäden sind noch erhalten).
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Karl IV. verbietet im Jahre 1354 („nootiston samstag' naell saut
petvrs- nnä clsn lioiliAvn «wslkkotsn")dem Amtmanne in dem
vvin Kloster gekauften Bernau, das zur Stadt erhoben werdeu soll, irgend
eine Vogtei über W. und seine Besitzungen auszuüben (äooli ist nioiit
unsoro mg.^nüllA0 unä villo, das! nnskr amptman da sklbsnst xu
I^erno>vs cii-r ^otnnnck ist oclsr kürda^sr in knniktiAon weiten >virästt
über cle/ vorA-enanten elostöis ^n ^Valtsaelissn ^nt nnä Ivnto ve^en
äe/selbsn elostsrs Köln roolit «z^solnzn oäor noinen snlln Lwielvlioliön"
und befiehlt ihm, dasselbe in allen seinen Rechten, die es von ihm und
dein Reiche hat, zu erhalten („8nnäor (sis snlln) sie von unssrn vsK-sn
in allen irvn rooliton äis sie von uns und äsm roietio Iradn Aeneäie-
lioinzn dslmlton unä döselürmönals lisp sio nnssi' Ivnni^Iieti Könaäs
bellaltsn völln.")^)

Bier Jahre später, 1358 („am ss,nt OsoiliontaA äor Iisili^sn dnnietl-
t'ravvon") erklärt Kaiser Karl IV. als König von Böhmen, daß er Ber¬
nau, die Dörfer Schöuvelt und Prayteubrunn, sowie die Wüstuug Gerbers-
reut und Stahmbach von dem Abte und Konvente zu Waldsaffen um
500 Schock großer Prager Pfennige gekauft und denselben ans sreien
Stücken noch 10V Schock dazugegeben habe. Darum nimmt er das
Kloster in seinen und seiner Nachkommen, der böhm. Könige Schutz
(„äarnml) init vvoll1boäg.olitöm mnts nncl niit rsolrtsr vi^sn nnä
änroli suncksrlioiit! Anaäs nomon ^vir äsn o^onantsn ^.kt ssinsn
Oonvont irs naolrlcomsunnä «las ivlostor in unsern Koiiöiin nnä
nnssrr silxzn unä naolrkommsnI^nni^s iis Lsllsm"). In allen andern
Dörfern uud Gütern sollen der Abt und Convent „mit Autsm Z'smaollö
svieliolr" verbleiben, er, seine Nachkommen und ihre Amtleute dieselben
in keiner Weise beschädigen, insbesondere die letzteren des Klosters Leute
und Güter uicht mit „äionst mit t'nriz mit solratxnnAo mit »abe mit
voAte^ mit >vsK'1o2 mit pfianlcelni/xvoäsr plantnnAs" beschweren.^)

Am 25. Nov. 1360 sieht sich derselbe Karl IV. als römischer
Kaiser und König von Böhmen zu der Erklärung genötigt, daß W. nicht
zu der erwähnten „proxina" verpflichtet werden könne, weil dasselbe
nicht im Königreich Böhmen, sondern innerhalb der Grenzen
des heiligen römischen Reiches gelegen sei (prssczitim cznoä
äietnm monastöi'inm non in li-e^no nostro Loomis, seil
inkia saeri limitos Imporii kors äinoseitnr sitnatum.^)

So war denn die große Gefahr für feine Reichsnnmittelbarkeit
an dem Stifte glücklich vorübergezogen nnd die Äbte konnten mit um
so mehr Mnße den inneren Aufgaben sich zuwenden: Gleich im Jahre
1364 beschenkte Abt Johann V. (1363 — 71) aus dem adeligen Geschlechte
der Wilsberg Tirschenrent, das schon früher von den Äbten Wo-

') Nach der Originalurkunde (M. R. N.) auf Pergament, mit großem Wnchssiegel.
°) Nach der Originalurkunde W. R. A.) auf Pergament, mit großem Wachs¬

siegel. — Zwei Jahre später, 1356, wurde vom selben Kaiser die Cisterzienserabtei
Langheim in der Bamberger Diözese in kaiserlichen Schutz genommen und zwar mit
Hinweis ans die eigentümlichen Satzungen dieses Ordens. Ficker H 236.

Nach der Originalurkunde (M, R A) auf Pergament, mit großem Wachssiegel.
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chenmarkt und Mauern erhalten, auf Bitten der Bürger mit der Stadt¬

freiheit und stellte ihueu darüber uutcrm 29. September eine Urkunde

aus (S. Registratnrbuch des Tirschenreuth Pflcgeamtes fvl. 419 und

Mehler S. 35), eiu nener Beweis, daß die Äbte ein Territorium besaßen,

wo sie Landeshoheit übteu, was, wie bereits erwähnt, z. B. bei dem

ganz v. baierischem Besitz eingeschlossenen Stifte St. Emmeran nicht der

Fall war, wiewohl dessen Äbte Fürsten des Reiches genannt und mit den

Regalien belehnt wurden. (Moser 37, S. 51 und 52.')

Am 29. November 1378 starb Kaiser Karl IV. Von seinem

17jährigen Sohne uud Nachfolger, Wenzel, der in der Geschichte den

Beinamen „der Faule" führt, drohte nm so weniger Gefahr,^) da er

sich bald selbst nnr mit Mühe in seinem eigenen Reiche behaupten konnte

und für den Fall eines Angriffes das Kloster jetzt einen Rückhalt in

den Pfälzer» hatte. Diefeu war es gelungen, im Jahre 1373 einen Teil

der 1353 an Böhmen abgetretenen oberpfülzifchen Orte wieder zu ge¬

winnen und in die Nachbarschaft des Stiftlaudes zu gelangen; sie kouuten

von nnn au uicht mehr gleichgiltig zusehen, ob das Stiftland reichsun¬

mittelbar blieb oder böhmischer Landsasse wnrde.

Das alte Privilegienbnch (I. o. a. sol. 172b uud 172a) ent¬

hält sogar zwei Urkunden, in denen Wenzel die Interesse» des Klosters

verficht, sie falle» freilich i» die erste» zehn Jahre seiner Regierung, die

als gut gerühmt werden; es staude» ihm ebe» noch die tüchtigen Räte

des Vaters znr Seite. Im Jahre 1385 „am I^reitaA naoli d<zm ^.solwn-

taZ'" »lacht Wenzel, „Ii,ömiselisr lcnniA xuo allen weiten mvrer des Rsielrs

nnd IluniA Au Lolio^m", auf deu Schutz ausmerksam, in den er Wald¬

sassen genomme» hat („^vanns >vir vormals gMstliolnzn und

Lonvsnt des elosters i?u«z ^valtsasson unsöin lilzon andoellti^sn Iliro

Ant und lsutö in nnssrn snndsrlioliön soliuts! nnd soliirm Aönommsn

liadsn") und zwar lediglich im Interesse des Klosters („antl' d^ rodo «las

clzs Lrndsr dössollzon olostsrs knrbas msr in l'rids und solilceit lze-

lsidn nnd dsm almselrtiKiZN Kots dsstsr tlissiollliolnzr ßedinön mü^en")

und schärft seinen Amtslenten i» Bernau und Eger ein, keinerlei Vogtei

über Waldsassen auszuüben („das Kölner nnssr amptlent mit namsn

-ins psrnav und xue DA«zr d^ nn sein oder kürdas in t/eiten verden

oder sust jemand anders wer der ss^ vormals von reolite oder ge-

^volinlieit antk demselden olostsrs Anten voi^etei Keliabt bete oder

Das Stadtsiegel „stellt eine Stadtmauer dar, mit 2 Thürinen ans beiden
Seiten nnd mit einem Stadtthor in der Mitte. Auf dem Stadtthore befindet sich das
Bildnis des Abtes im kirchlichen Ornate, in der Rechten den Stab, in der Linken
eine Rolle oder ein Buch haltend aus der untern Seite aber zeigt sich
der erste Ansiedler wie er eben mit der Ansreutnng des Waldes beschäftigt
ist; die Umschrift aber lautet: Axilluin Liviuin in '1'urssnrsut". Mehler ibiil.

Uebergriffe von seilen der böhmischen Beamten sind freilich immer wieder
vorgekommen. So griffen 1381 die Amtleute einen dem Kloster, das, wie bereits er¬
wähnt, das Halsgericht handhabte, verfallenen Menschen ans und führten ihn mit
sich fort; die Bürger, welche es ungehindert geschehen ließen, erhielten dafür von
Abt und Konvent eine strenge Rüge nnd stellten dann ein Revers ihrer beständigen
Unterthänigkeit an das Stift Waldfaffen aus. Mehler S. 37.



urro an Imlm, g-ll an liüllkill oäör veloksrls^ nüt/o das mociits
Agsg^ll, sulelio voAtez^ kürbas inor lialill ocler Aizdrauoliizll svkiullvll").

Drei Jahre später „naoll Oistes Aekurt äre^t?!<ziillliullci<zrt^'g.r
unä cIarllg,Lii in äem !>.oti t a n ä -i e I>/ i^ s t s n .I-rrvii äss Oillst^Avs vor
S3.llcl ^ürAöll" teilt er seinen Amtsleutenin Hof, Bernau, Störenstein,
Parkstein uud Tachau, sowie alleu Fürsten, Herren, Rittern, Knechten
und Bürgern des Reiches uüt, daß niemand ohne Wissen des Abtes und
Konventes die Eigenleute des Stiftlandes aufnehmen solle („äa? n^«zing.llä
^vsr äor so^ er se^ kurstv ^«zistliolm oder >vsrlltliolr iisrrs, liittsr,
lcllootits oder dürrer ire Isuts ulläerssssöll ulläertda-llvr llllä Agballtöll,
cl^s !>u»s irvll äorkerll uncl ^slzistell ^islnzll polten vörve^Ioköll, Iis-
llausov, a>.iisll<zm(Zlloä«zr In ^vollSll lasssll svirollvn ill Iv^lliZi'>vsis
all irsll sllllävrliolisll ^visssll ullä nrl^vbe als sis llvssrs
llnä 6es koivlls ullASllacls vörmiziclöll ^ollll").

Damit war die Aufnahmealler derjenigen verboteil, welche aus
irgend eiuem Grunde der Botmäßigkeit ihrer Herren sich zu entziehen
suchten uud häufig, besonders von feindlich gesinnten Nachbaren,mit
offenen Armen empfangen wurden. Vor allem richtete sich dieses Ver¬
bot gegen die Städte, da, nach dem Grundsätze „die Luft der Stadt
macht frei" viele Eigenleute hinter den Mauern derselben gegen ihre
Herren Schutz suchten uud, nachdem sie sich Jahr und Tag unangefochten
darin aufgehalten, als persönlich sreie Leute galten und des Schutzes
der Stadt gegeu ihre Herreu genossen. Dasselbe Verbot hatte schon
Kaiser Friedrich II, in der berühmten „Oollkosäizratio ouin prilloipikus
soolssiastiois" vom 26, April 122V für alle geistlichen Reichsfürsten er¬
lassen. (Vgl. Berchtold S. 132 f.)

IV. Kapitel.
Im Jahre 1394 folgte ein staatsmännisch hochangelegter Abt, Kon¬

rad II. (1394—1417), der vielleicht, nach dem Beispiele seiner Zeitge¬
nossen, sich mehr als weltlichen denn als geistlichen Fürsten trug, aber
als solcher seine Ausgabe vollauf erfaßte. Die Gerechtigkeit verlaugt es,
diesem viel verkaunteu und darum viel verlästerten Manne eine größere
Aufmerksamkeit zn schenken; die bisherigen Darstellungen seiues Wirkens
(Mehler läßt ihm wenigstens einmal Anerkennung zu teil werden), zeigen
so recht, wie weit eine lediglich auf die Nachricht eines Chronisten ge¬
stützte Geschichtschreibung von der Wahrheit und Billigkeit entfernt ist.

Bald uach seinem Regierungsantritte,1399, legte dieser Abt einen
schönen Beweis seiner Menschenfreundlichkeitund seiner Sorge für der
Unterthaueu Wohl an den Tag. Bisher leistete jeder Bürger der Stadt
Tirschenreuth seine Lehen-, Kauf- und andere Reichnisse einzeln für sich;
jetzt gestattete der Abt, daß die ganze Stadt hiefür nnr ein Averfnm
von 50 fl. rh. zu entrichten hatte. Bisher zog das Kloster ein Dritt¬
teil vom Vermögen eines ohne Erben verstorbenen Bürgers ein; dieses
Gesetz wurde jetzt gänzlich abgeschafft (Mehler S. 38).
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Damals war Deutschland das Gespötte der Nationen; auf dem
Throne saß in der Person König Wenzels „vvn nnnuscMr voisuemo-
liotisr unaolltb^rer entKlscisr uixl nnvorcki^or tmntliabor dos
RomisvIilZll riells" <S. Absetzungsurteil bei Weizsäcker III, Nr. 204), der —
nach einem guten Anfang — durch seine Bubenstreiche und Grausamkeitendie
Verachtung aller auf sich zog, unter dessen Regierung, infolge seiner Un¬
tätigkeit, im Innern Raub, Mord und Brand wüteten, nach Außen
aber die herrlichsten Länder des hl. römisch-dcntschen Reiches verloren
gingen. Am 10. August 1400 lnden ihn endlich die rheinischen Kur¬
fürsten zur Verantwortung nach Lahnstein, sprachen am 20. Angnst des¬
selben Jahres zu Rhense die Absetzung über ihn aus und wühlten den
Pfalzgrasen Ruprecht zum König, „einen rechtlichen Man, rehch an gutem
willen", wie die Zeitgenossen ihn rühmen. Die rheinischen Kurfürsten
forderten alle Glieder des Reiches auf, die rechtmäßige Wahl anzuerkennen,
während hingegen Wenzel Boten nach allen Richtungen ausfandte, welche
zur Treue gegen ihn mahnen sollten.

Wessen Partei sollte der Abt von W. ergreifen? Mitten zwischen
zwei feindlichen Heerlagernwar an eine Neutralität nicht zu denken.
Seit dem Jahre 1373 waren die Pfälzer Nachbaren des Klosters ge¬
worden, auch andere Nachbaren, die Markgrafen v. Meissen, die Land¬
grafen v. Leuchtenberg stellten sich ans Ruprechts Seite. König Wenzel
ließen die Großen des eigenen böhmischen Reiches im Stiche. Aber zwang
den Abt nicht die Dankbarkeit gegen Böhmen, Wenzel treu zu bleiben?
Wenn sich das Kloster unter dem Schutze der Böhmeukönige immer so
wohl befunden hätte, wie Mehler S. 41 ineint, so Hütte vielleicht die
Rücksicht darauf einen Ausschlag gebeu könneu. Wir haben aber gerade
in der Zeit der unmittelbaren Vorfahren König Wenzels von bedenklichen
Angriffen auf Waldsassens Reichsuumittelbarkeitvernommen; was bisher
noch nicht gelungen, konnte vielleicht unter einem stärkeren Nachfolger
Wenzels gelingen.

So gebot die Rücksicht auf den Zustand des Reiches, die Rücksicht
auf die augenblickliche Gefahr, die Rücksicht auf die Interessen des Klosters
für die Folgezeit nicht des Böhmen, sondern des Pfälzers Partei zu er¬
greifen und diesen mit allen zu Gebote steheuden Mitteln zu uuterstützeu.
Ruprechts Viztum zu Amberg, Johann von Hirschhorn, eröffnete den
Krieg noch im Jahre 1400 und eroberte nach und nach den ganzen Rest
der böhmischen Besitzungenin der Oberpfalz; Waldfassen steht auf seiner
Seite. In einer Anweisung Ruprechts vom, 19. Oktober 1402 sür seine
Gesandtschast an Herzog Albrecht IV. von Österreich, welche mit diesem
wegen Vereinbarung mit König Wenzel, König Sigismund und den öster¬
reichischen Herzogen verhandeln sollte, heißt es Nr. 15 (S. Weizsäcker V,
420, 39): „Itsm ob äi<z sg.otio xn endo trollen ^vurdot, so sollvnt
ir Asdonkon, das die marWraloii von Nisssn, lleriüoK Hans kisotiok
von I^ntioll und sin vixduiri und lande ün IZs^srn, lantArsvo Haus
vor» iMolltöndsi'A,der apt von ^Vs,Idss.ssoii, und auoli alle die
«Iis inins llorrsn äos liomisollsn kuiii^s Ruproellt llolker« in clsm
krisle sin, g-uoll versorgt werden."
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Das Verhältnis zu Wenzel nnd den luxemburgischen Fürsten war
auf dem Fürsten- nnd Städtetag zu Nürnberg (August und September
1402) besprochen worden, Reichstag kann diese Versammlung wohl nicht
heißen, da die Kurfürsten schon früher zusammen gekommen waren und
auf diesem Tage nicht erschienen. Doch in Bezug auf die Gegenstünde
der Beratung gibt derselbe an Wichtigkeit den Reichstagen nichts nach.
Es wurde ja über „große treffliche uud merkliche Reichssachen" dort ver¬
handelt, wie sich der König in der Einladimg ausdrückt, <S. Weizsäcker
V, 356). Auf diesem Fürsten- und Städtetag nun war Abt Konrad II.
anwesend; in dem Verzeichnis der städtischen Kosten Nürnbergs sür diesen
Tag ist (10. Bürgermeisterperiode des Rechnungsjahres 1402 ksria 4
post Älaris assumptionis tzis koria 4 post Naris nativitatis) auch
eines Geschenkes an den anwesenden Abt von Waldsassen Erwähnung
gethan: propinavimns dein abt von Waltsachsen 6 qr., summa 16 slr.
dl." Weizsäcker V, 429. 38.) Es ist das das erste nachweisbare
Beispiel, daß ein Abt von Waldsassen auf einer Reichsversammlungsaß.
Auf diesem Tage wurde neben dem Verhältnisse zn Wenzel anch die Ent¬
schädigungder Bundesgenossen Ruprechts zur Sprache gebracht, wie wir
bereits aus der erwähnten Anweisung des Königs an seine Gesandtschaft
ersahen. Konrad II. hatte in dem böhmischen Kriege für Ruprecht ma¬
terielle Opfer gebracht; es war also lediglich das Interesse des Klosters,
das damals der Abt zu Nürnberg vertrat. Nur der Zelotismus kurz¬
sichtiger Möuche, die einerseits größtmöglichen weltlichen Besitz des Klosters
wünschten, andererseits aber von einer Teilnahme an Reichsverhandlungen
als rein weltlichen Geschäften nichts wissen wollten, konnte darin eineil
Anklagepnnkt finden.

Da König Ruprecht die Mittel nicht hatte, um seinem Wunsche
nach Elitschädigung seiner Bundesgenossen auf Kosten Böhmens Nach¬
druck zu verschaffen, so verpfändete er im Jahre 1407 dein Kloster
Waldsassen die Stadt Schwandorfals Ersatz für die Kosten, die das¬
selbe für die gegen Böhmen geworbenen Söldner zu tragen hatte („in
eompvnsam expsnsarnm in 8tipcüic!ig.iios pro Ii«ZA<z Romanorum
eontra Loksmos kaotas" LIi. bei Oes. I, 73 b.)")

Am 18. Mai 1410 starb König Ruprecht zu Offenheim, „als er
daran war, feine ganze Existenz als König auf die Spitze des Schwertes
zu stellen." Jetzt bekamen Konrad's Gegner innerhalb des Konventes
freie Hand; die böhmische und die Zelotenpartei vereinigte sich zu seinem
Sturze und beriefen den „Ordinarius Visitator" Waldfassens, de>i Abt
von Volkolderode.Dieser erklärte, unter Beiziehung der Äbte von
Do ?orta, Laugheim und Walkenried, Abt Konrad für abgesetzt.

Die Klagen, die gegen Konrad erhoben wurden, werden wohl die¬
selben gewesen sein, wie sie der Chronist (Oes. I, 73a) vorbringt; derselbe
sagt von ihm: „Vir sa^ax Oonsiliorum sscl in äovtrinao soiontiao
exiZuus, ok in^snii tamon sui trakilitatom proeoribns st ma^natidns

') Dafür bringt vielleicht Weizsäcker in seinem noch nicht veröffentlichten VI.
Band der Reichstagsakten weiteres Material.
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Zratus erat, negotii« ke^um prinoipuin^ue persaepe interesse ooin-
pulsus: et äunr aliis koris proäesse stuäuit sus. äoini
ne^lexit apuä kratres donventus sui propter sui
kre^uentenr al>sentiain exosns lrabitus est!"

Abt Konrad zog sich in die Bnrg Falkenberg zurück, während sein
Gegner, Bartholomäus Ermersreither, in der festen Stadt Tirschenreuth
Ausnahmefand. Um sich gegen seinen Gegner zu behaupten, suchte
Konrad deu Schutz des PfalzgrafenJohann, des dritten Sohnes König
Ruprechts nach, der bei der Teilung den größten Teil der Oberpfalz
mit dem Hauptsitze in Neumarkt erhalteu hattet)

Johannes, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, nimmt
in einem Briefe gegeben zu Sulzbach 1411 ,,ain SuntaZ naelr sant peters-
tkA, ad vinvula sl, das Kloster mit Leuteu uud Gütern iu
seinen Schutz („lladen vir uns äe? olzFesolirieden6ot^liavs Kloss
levt unä Aut unä clartiillAsIwronclguntervuuäen unä untervinäen
uns kuic.1i slai'imt Oralkt äiss Izrieks äie ^uverspreelrnunä /uversrnt-
vurten al/ ein reeliter vo^tlierre"), verspricht für fich, seine Erben
und Nachkommen, dasselbe zu schützen und zu beschirmen (,Also unä
mit äer lieselleiäen äass vir unser erben nnä n^oltlconiinell äen
SAeng-nnten lierrn (?unrg.ä sin valtsg-elrssn unä sein riaoliloiiinüi
unä äs.ss Lovent äoselbst ^emeinielilioll unä ir naolilcuinen unä g.lle
iiv ^rmlevt l>es<zliüt?sn besollirmen sullen unä vollen als anäer
unser liinnä unä levt on^evercle"), das Stift weder mit Steuer uoch
mit Zinsen zu beschweren, sondern bei allen seinen Rechten, wie es von
alters her vom heiligen römischen Reich gefreit ist, zu erhalteu („vnä
vir unssre erden unä naelllvuinen unä g.lle unssr ninptlevt sullen
unä vollen äen eAenanten ^.dbte unä Oovent ?u v^ltsaetrsen unä
ir lnnä unä levt in lceinerle^veiss nioirt lzesveren veäer mit stever
noolr init Zinsen Lunäer vir sulln unä vollen sie l>e^ allen iren
reoirten al? sie äann an uns Ruinen unä von alterlier von äein iiei-
li^en lioinisellen Reiell Aslre^et voräen sin deleidn lassen un^e-
Irinäert on^everäe"); zugleich solle und wolle er die notwendige Ein¬
willigung des Kaisers auswirken, auk äass äass äeinseldenOotsslravss
x«zin xin unä äem lieiliZen keiolr kürkai? unentxelt nnä äsrrumd un-
anspreolnA unä unveräaellt sev unä delsike," Hingegen mußte der
Abt sich verpflichten, daß er und seine Nachfolger mit ihren Leuten
uud Gütern bei Johann und seineu Erben getreulich bleiben werden
(„Oooli also äg,x äer eZeng-nte addt unä Oovent unä ir navllkuinen
äe^ odKLsoiirielzonsnKotssliavss init iren levten unä Anten be^ uns

') Das Ansuchen um den Schutz des Pfalzgrafen Johann lag sehr nahe, da
ja der Abt seit den Tagen Ruprechts in den freundschaftlichsten Beziehungen zum
pfälzischen Hause ftaud. In dein Schutzbriefe Johanu's werden die Verdienste des
Abtes um das pfälzische Haus eigens hervorgehoben: Wir Johannes be¬
kennen öffentlichn daz wir haben angesehen solich gehorsam willige getrewe
und nützliche Dinste die uns der Erwirdig in got Vater Herr Cuurad Abbte zu
Waltsachsen uud daz Convent gemeinicklich doselbst mit iren Sloßen lewt nnd gnten
offt und dick nützlich» und willickleichn getan haben."
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unä unsern Lrkeu ^etrevlioiin deleikn sulln uaob aussweisunZ ires

krietls äen >vir von In Iiadeu").^)

Der Gegner Konrads, Bartholomäus Ermersreither, hatte, da er

von fernem natürlichen Schirmherrn, König Wenzel dem Faulen, keinen

Schutz erwarten konnte, in den Schutz des Berggrasen Friedrich VI. von

Nürnberg, des nachmaligen Kurfürsten vou Brandenburg und Ahnherrn

des preußischen Königshauses sich begeben und an ihm einen Bundes¬

genossen gefunden.

Pfalzgraf Johann vertrieb die Soldaten des Burggrafen aus

Tirfcheureut, nachdem er anf den Rat eines dem Abt Conrad treuge¬

bliebenen Laienbruders den Damm des unteren Stadtteiches hatte durchstechen

lassen und nach abgelaufenem Wasser unaufhaltsam iu die Stadt einge¬

drungen war, uud erhielt für seine Kriegsansgaben die von seinem Vater

Ruprecht an das Kloster verpfändete Stadt Schwandorf zurück. ^V.

b. Oef. I, 73 a und d. Mehler S. 40.)

Doch der Frieden im Stifte war damit noch nicht hergestellt. Auf

Befehl des Generalkapitels von Cisterz erschien der Abt von Morimuud

in Waldsassen und ernannte bei der Uneinigkeit der Wähler einen neuen

Abt: wie die Kirche drei Päpste, so hatte jetzt gleichzeitig das Stift¬

land Waldfaffen drei Äbte.

Erst auf das Einschreiten der Väter des Konstanzer Konzils ward der

Streit am 7. Februar 1415 geschlichtet uud von der eingesetzten Kom¬

mission Konrad II. als der rechtmäßige Abt anerkannt („yuoä viäelieet

Dominus Lourailus ilietus soriptoris pro vero pastoro Iiabeuäus
esset et ad omnidus sudäitis Aonastslii vdoeckieiitia ei st reveieutia

äedits, atczue oon<ZiFng, exlnkeatur" Oef. I, 73 d). So hatte die ge¬

rechte Sache Conrads den endlichen Sieg erfochten.

Bereits das Jahr vorher, 1414, hatte der am 21. Juni 1411

zum deutschen König gewählte Sigismund den pfälzischen Schutz für die

Perfou des Pfalzgrafeu Johauues, „seines lieben Oheims" genehmigt.

In dieser Koufirmatiousurkuude beruft sich der Köuig zunächst auf einen

Brief des Abtes und Konventes (natürlich nur eines Teiles), worin

diese auf ihr verbrieftes Recht der freien Wahl eines Schutzherrn, auf

die Verdienste Johannsens um das Stift, sowie auf die Nähe des Pfalz¬

grafeu hingewiesen und ihn gebeten haben, sie desseu Schutze anzuver¬
trauen („vami aus ciie Lrsg,meu ^lzbt unä Konvent cles (Aosters xu

valtsasseri unser lielze ^udeeiiti^e ^reu offenen versiAelten Iirieveu

versviiriden Kation clg.ss L)' uncl classelbe Xloster von romiseiien

ke^sern nnck Ilini^en unsern vorkalirn vou alter lrer also ^ekre^et

sin äax einen deren uncl verspreelrer «ler sz^ uncl ^r itxi^en

Kloster kantkad uncl liesolürine, Kiesen uncl nennen möAen unä ckass

an Dir ^utes seliirmes disslier einpkunclen lialzen ^ 8o se^st äu

In auoli 2U solieliem svliirme also naliencl nncl vol gesessen, als 8^

keinen anckern tirsten ocler Iierien ^e^uncl >vissen uncl vg.nu uns

') Nach der Originalurkunde im Münchener Neichsarchiv, mit anhängendem,
unversehrtem Siegel.
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auoli orustlioli g-u^orulst uuä äiomiotiolioii Aobottoo kadoii 6»?! vir
8^ uucl das voiAonanutoLüostor dir also xu liokolliou Alloäiolied
A01'uokou.")

Darum gibt er (in Icrakt .... Roiniselior lciui^lioiiöi- maoiitvoll-
kommoulroit" den Pfalzgrafeu dem Klvster zu eiuem Schiriuhcrru s„Irs.lzou
>vir äieli mit ^volbociaoiitoin mutv Futom rats uiul roirtor vissou
ckousollzon ^ddt uiiä Oouvout uiicl aueli^ (Aostor und clou ^ron xu
oiuoin soliirmor ^osot/.t uuä ^o^olzon", bis auf seiu und seiner Nach¬
folger im Reiche Widerrufens„>»!ss ulk uusor oclor unser uaciikoirivii
in clom rioli viäorrulkoii"), unbeschadet der Rechte seines Binders des
Böhmenkönig Wenzel, uud der Krone Böhmen („un^ssoiiocUivK clom cluroli-
lauoiitixstönkürston Icini^ völlxosslg.^ uusorm liolzou LruäorlciriiA uuci
clor Lrovlz ?u Lotioiu") und mit dem Beding, Abt, Convent, Kloster
und die ihren vor Gewalt und Unrecht zu schirmeu uud bei ihren Gnaden,
Rechten und Freiheiten zu erhalten. Gegeben zu Kremoua iu der Lom-
bardei 1414 „clos nooltstou clinswAs vor unser kravon

l^uiililcationis."^)
Die beiden Diplome, vom Jahre 1411 und 1414, sind für die

spätere Geschichte Waldsassensvon größter Wichtigkeit. Auf dem Johauues-
briefe fußend, haben die Nachfolgerdes Pfalzgrafen ein erbliches Schutz¬
recht über Waldfaffen beansprucht, und in der That war in jener Urkunde
dasselbe erblich verschrieben. Die späteren Äbte behaupteten jedoch, die¬
selbe sei als erzwungen ungesetzlich uud uichtig — und sie hatten den
Umstand für sich, daß nur eiu Teil des Konventes auf feiteu Konrads
stand uud Kaiser Sigismund in der Kvnfirmativnsurkuude deu pfälzischen
Schutz nur für die Person des Pfalzgrafen Johannes bestätigte. Zugleich
enthält dieser Sigmundsbriefdie Klausel „undöselroälioli .... äor vrono
xu Lolioin". Und anch spätere Kaisernrknndenhaben diese Klausel aufge¬
nommen. Die Böhmenkönige selbst habe» stets das Schutzrecht über Wald¬
sassen beansprucht und wurdeu dariu meist von den Äbten unterstützt,
welche an ihnen einen Rückhalt gegen die Übergriffe der Pfälzer suchten.
Freilich ein eigentliches Recht konnten sie bei der dem Klvster zustehenden
und auch von Sigismund anerkannten freien Wahl eines Schutzherrn
nicht haben. Wohl aber hatte es sich durch deu langjährigen Besitz des
Egerlandes seitens der (hoheustausischeu) Kaifer zu einer Art Gewohn¬
heitsrecht herausgebildet,daß der jeweilige Besitzer des Egerlandes zu¬
gleich als Schutzherr des Stiftes Waldsasseu galt, und überdies war, bei
der Verpfändung des Egerlandes au Böhmen, Waldfaffen, wie wir ge¬
hört haben, dem Schutze des Böhmenkönigs empfohlen worden.

') Nach der sehr schön geschriebenen Originalurkunde auf Pergament, mit an¬
hangendem großen Wachssiegel.

2) Es erschien 1737 eine eigene Schrift über die Ansprüche Böhmens auf den
Schutz Waldsassens' Neumann a ?uoli!iol? „äsäuotio Iiiswi'ies. pi-aewnsionnrn
rsgni Lolismiks »<I aävoektism monastsrii ^Valäsasssnsis." Es ist mir leider nicht
gelungen, dieselbe zur Einsicht zu bekommen, da sie in der Münchener Staatsbibliothek
nicht vorhanden ist. Aber schon der Ausdruck -«lvovatia zeigt, wie später die Ver¬
hältnisse mißdeutet worden sind.
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Faktisch jedoch übte seit 1411 das pfälzische Haus das Schutzamt

über Waldsassen: eo tempore Ioou3 prs-ssons Oomni Lajog-rioas

jure tuitionis sempsr kuit kamiliaris/ sagt der Chronist Oes. I, 731>.

Die Pfälzer haben später das Schutzamt nicht im Sinne der xati-oni,

sondern der alten Vögte (ackvoog-ti) geführt — schon im Johannesbrief

erscheint und zwar zum erstenmal der Ausdruck ,,voxtllorrö" — und

nach und nach das Stift zum pfälzische» Landsassen herabgedrückt; im

Jahre 1548, am 15. Juli mußte der damalige Administrator der Ge¬

walt sich fügen und einen Revers unterschreiben, wodurch er deu Kur¬

fürsten voil der Pfalz als feinen Landsherrn anerkannte. Die nach¬

teiligen Folgen, die später der pfälzische Schutz für des Klosters Unab¬

hängigkeit brachte, sind es auch gewesen, die zu den ungerechten Urteilen

der Chronisten über Abt Konrad Anlaß gegeben. Als Urheber dieses

Schutzes wurde auf ihn alle Schuld geladen. Und doch hatte der hoch¬

strebende Mann an nichts weniger dabei gedacht als an einen Verlust

der Reichsunmittelbarkeit. Und dann hatten ja gerade die widerspenstigen

Mönche diesen Schritt uotweudig gemacht. Wer weiß, ob nicht W. unter

böhmischen Schuß ebenso früh böhmischer Landsasse geworden wäre, wie

unter pfälzischen Schutz pfälzischer Laudsasse. Der Anfang dazu war ja
bereits gemacht, uur hat mau das später aus Feindschaft gegen die

Pfälzer vergessen.

Zunächst indes war die Reichsnumittelbarkeit des Klosters außer

Gefahr. Am 9. Februar 1417 lädt Sigismund zu einem Reichstage

auf April 11 nach Konstanz ein, um hier die Augelegenheiten des Reiches

zu verhandeln, wie gleichzeitig ebendaselbst die Kirchensürsten die Ange¬

legenheiten der Kirche berieten („als man in ZeistliolliZii saellsn äas

voiAkHÄnt vonoilium su Loiistolltü! lialäst, «zzmen AtZMö^nsn

rats mit allsrl <1ss riolis Kurfürsten knrstön o6<zln Astrusn ststsn
nnck Untertanen ?u Iiaken unä mit 6er ^ntun ckes rieds saolis nncl

notclurkt kur Iianci nehmen" Weizsäcker VII, 321); der Reichstag

währte April und Mai über. Demselben wohnte Abt Konrad II. bei;

bei Bruschius S. 259 h^ißt es „Iiitei'tuit is Oonoilio Oonstantiensi."

Alte Klosteraufzeichnungen überliefern, daß der Abt die Reichs- und

Kirchenversammlnng mit 300 Ministerialen besuchte; es siud das edle

Ritter, die feiue Vasalleu wareu, dieselben, die schon Abt Eberhard 1243

„nodilos torre nostre^ nannte. Da Weizsäckers Reichstagsakteu kein

Kostenverzeichnis der Stadt Konstanz für diesen Reichstag enthalten, so

können wir dort keinen Beleg für die Anwesenheit des Abtes finden. Doch

bieten einen vollgiltigeu Ersatz hiefür zwei Schutz- uud Jmmuuitätsbriefe,

welche gerade während jener zwei Monate in Konstanz ausgestellt siud

uud die das Kloster gewiß der persönlichen Verwendung des bei geistlichen

und weltlichen Fürsten in hohem Ansehen stehenden Prälaten zu danke» hatte.

Am 6. April uimmt der neugewählte Papst Martiu V. das Kloster

mit Leuten und Gütern in seinen und des heiligen Petrus Schutz und

bestätigt mit apostolischer Machtvollkommenheit alle von seinen Vorgängern

bewilligten Immunitäten und Gnaden, sowie die andern, von Königen

und Fürsten verliehenen Freiheiten und Exemtionen von weltlichen Ab-
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gaben (1. o, a. fol. 54 a). — Und König Sigismund nimmt am 12. Mai
1417 unter Erneuerung aller Freiheiten und Rechte das Stift in seinen
und des heiligen Reiches besonderen Schutz und Schirm („in spocialoin
nostram et Imporii sa oriprotsotiongin tuitio nomot salvaquarcliam"
I. v. a. fol. 53 Ii).

Im selben Jahre starb Konrad II., auf ihn folgte Nikolaus III.
(1417—1433), ein Mann, der wohl ein besserer Hanswirth („rom kg,-
miliarem in eollvraria, oui praoknorat, oxpvrtus" (üii. b. O. 74 I>),
keineswegs aber von der staatsmännischenBedeutung wie Abt Konrad war.

Auch er besuchte mehrmals die Reichstage, ohne indes ans die
Opposition, wie sein Vorgänger zu stoßen; man war eben an den Be¬
such jetzt gewöhnt, dazu wuchs die namentlich für das benachbarte Wald¬
sassen so furchtbare Gefahr vor den Huffiten von Tag zu Tag und über¬
dies war er ein bescheidener Herr, der nichts ohne den Rat des Kon¬
ventes unternahm: „erat «ztiam praeoipna bae buinanitato prasclitns,
ut in oausis ckollnignäis sompor aliorum plus <zuam suo ticlorot
in^snio: ob eam rem in rebus «ztiam moctiois nibiI ineonsulto
iüonvontn snc> attontatnm iro volsbat'' (Ob. >V. bei Oes. 75a).

Am 30. Dezember 1429 schrieb König Sigmund für,,alls kurstoll,
Zsistlivb unä ^vsrntlieb, Arovon borrsn rittero unä stotv ?.n dein
bsili^sn riobo ^eboronäs" einen Reichstag aus auf den 13. April 1421
(„uk ä<zn suntaA als man sinkst nach Nürnberg zur Be¬
ratung übereinen Feldzug gegen die Huffiten „von äos Urlauben ^vczAon
clor inLsbsm sieb orbobsn bat und uksrstanäon ist." (S. WeizfäckerVIII.
6 f.) „Wenn mau bei auderu Reichstagen, die K. Sigmund ausschrieb, die
Wahrnehmung macht, daß die Stände, freilich der König voran, sich
nicht sehr beeilen, den für die Eröffnung der Versammlung angesetzten Termin
einzuhalten, so sieht man, daß zum Jubilatetag des Jahres 1431 ge¬
rade die ersten Fürsten des Reiches sehr pünktlich eintreffen.... Dazu
eine Reihe von hervorragenden geistlichen und weltlichen Fürsten, von
Grafen und Herren." (Weizsäcker VIII., S. 3.) Auf diesem Reichstage,
der den ganzen April über währte, weilte auch unser Abt Niklas. Das
Verzeichnis der Ausgaben Nürnbergs, das nach Weizsäcker VIII. 5 voll¬
kommen die für diesen Jubilatetag sehlende Präsenzliste ersetzt, erwähnt
unter anderm: „propinavimus dem abt von Waltsachsen 6 qr; summa
17 sk. bllr." (Weizsäcker VIII, 46, 36.)

In demselben Verzeichnis finden wir noch zwei andere Cisterzienfer-
äbte, die von Halsbrunn und Kaißheim oder Kaisersheim, sowie den
dem römischen Stuhle ziuspflichtigen (S. Ficker H 236) Benediktinerabt
von Kastell und den Abt von Vinstern, aber auffallendcrweise keinen der
alten Reichsäbte.

Der Feldzug der deutscheu Reichsheere gegen die Hnssiten im Jahre
1421 nahm einen kläglichen Ausgang. Am 19. Juni 1422 tagen die
Kurfürsten in Wesel und erlassen von hier aus ein Manifest, in welchem
sie zu einem Reichstage in Nürnberg auf 15. Juli einladen. Auf diesem
höchst wichtigen Reichstage (vom Juli—September) wurden zwei Kontingent¬
gesetze oder Matrikeln („das erste umfassende und detaillirte Finanzgesetz
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für das Reich" Weizsäcker S. 107) erlassen, das eine für den „täg¬

lichen" Krieg gegen die Huffiten, das andere zur Rettung des Karl-

steins. Im ersteren finden sich unter den 24 dvrt aufgeführten Äbten

4 Cifterzieuserübte, die vou Mnlblrnnn (Maulbrouu), vvn Biebeuhuseu,

von Salmeuwilre (Salmeuweiler) n, von Kunigsbrnnn. In dem Verzeichnis

der von Reichsständen zum Entsatz des Karlsteins gestellten Kontingente

befindet sich wiederum Mulbrunn,

Wie Weizsäcker vermutet (VIII, S. 107), war es dm Reichsständen

überhaupt oder wenigstens einer gewissen Anzahl (wohl den Grafen,

Herren und Äbten) freigestellt, zwischen dem Kontingent oder einer Geld-

stener, dem „hundertsten Pfennig", zu wählen, anf dessen Erhebung da¬

mals ebenfalls Antrag gestellt wurde. In der Liste der „Aravsn unä

Iisrrsn, «Iis cksn llunclsrtstsn plsnni^ Asdsn, >vol1snt und clor spts

äis «Isn Iinnclsrtstsn pksnniA ^slzsn sollen" ist auch der Cisterzienserabt

von Ebrach aufgeführt. (Weizsäcker VIII, S. 168, 5.)In keinem der drei erwähnten Verzeichnisse ist Waldsassen zn finden,
wiewohl doch andere Cisterzienserklöster trotz ihrer bisherigen Freiheit von
weltlichen Leistungen jetzt zu solchen herangezogen wurden, wie z.B. Sa¬
lem oder Salmausweyl, dessen Äbte noch später den Titel führen, „Abbte
nnd Herren des Königlichen eximirten uud besrehten^) heil. Röm.
Reichs Stifsts uud Münster SalmauSweyl." (S. Moser 37, 272.) Ebenso
vermissen wir die Cisterzienserklöster Kaisersheim und Halsbrunn und das
römisch befreite Benediktiner-Kloster Kastell, die beiden letzteren nmso-
mehr, da sie anf dem Reichstage vertreten waren.

Zwar sollten mit der Auflage des hundertsten Pfennigs auch alle

diejenigen geistlichen und weltlichen Herreu belastet werde», die bei der

Eutwerfuug jener Gesetze übersehen und vergessen wurden (Vgl Weizsäcker

VIII. 5>i'o 152 uud 153). Aber da bald nachher, am 1. Dezember 1422,

Papst Martin V. in einem Schreiben an die Bischöfe die Nürnberger

Beschlüsse für den Klerus nicht verbindlich erklärte und eine Selbstbe-

stencrung der Geistlichen anordnete (inanclgmns^ Huatsrms, tibi

g-lljunstis ali<juil)us prssb^tsriz st llonsstis viris (Isnin timsntidus äs
t'aoultg,til>ns scds!?is tn<z st nliornni ksiislioioruin ssolssmstiooruirl

int'orniatis, tu uns. onm illis, omni proprii oominocli atksotions «1s-

posita, sssunäuin vsstras «zonsoigntia-s ts pro ssslssig. tng. st czu^slilzst

xsrsonas soolssiastiasas tnirrum oivitatis st cliosossis tidi sub^sotg.»

n on—s xs in p t a s «lumtaxg-t äs novo taxstis sivs c^noack Asntss

armi^sras sivs c^noacl alig. subsiclm oonksrsn«!».. ^ (Weizsäcker Xro 159),^)

so ist es dem Abt von Waldsassen, der diesem Reichstag fern geblieben

zu seiu scheint, für dieses mal gewiß noch gelungen, auf Grund seiner

Immunität seine Steuerfreiheit zu retten.

') Der Ausdruck „besieht" zeigt nach Moser 37, S. 273 die „ohngemein vile
habende kraorogativas, libei-tates et immnnitatss ad onsi'ibus oivilidus
et voelosiastiois" an.

") Nichts desto weniger hat der Abt von Mnlbrunn sein auf dem Reichstage
bestimmtes Kontingent gestellt (S. Weizsäcker VIII, Nro 1S7), sei es daß bei ihm
das Interesse des Reiches das persönliche überwog, sei es daß er auf dem vom Papste
vorgeschlagenen Wege in Abhängigkeit vom Sprengelbischof zu kommen fürchtete.



Im Mai und Juni des Jahres 1426 waren die Stände des
Reiches wiederum in Nürnberg versammelt, um wegen des Krieges gegen
die Hussiteu zu verhandeln. Weizsäcker „ist es nicht gelungen, ein Exem¬
plar des Kontingentgesetzes vom Jahre 1426 aufzufinden."

Auf diesem Reichstage saß Abt Nikolaus — die Gefahr für Wald¬
sassen war eben immer größer geworden, das Jahr vorher erschienen die
Hussiteu bereits in der Oberpfalz —; er ist der einzige Cisterzienserabt,
der in den Nürnberger „Schenkpuch" (Weizsäcker VIII. Nr. 410) ge¬
nannt wird: „I^iopiuavlmus dem abt von Waltsachseu 6 qr. summa
14 sli. Iillr."

Nachdem schou Martini 1426 die Hussiten das teils zu Eger teils
zu Waldsasseu gehörige Dorf Albeureut geplündert hatten (S. Pröckl
Geschichte Egers und des Egerlandes), brach in der Fronleichnamsoktave
des Jahres 1430 der hussitische Hauptmauu Baron Hinko Krussiua von
Schwamberg in das Stift ein und hauste hier fürchterlich; das Kloster
wurde völlig ausgeplündert, Pechtnersreut, Pfaffenrent, Hofteich, Kouuers-
reut, Vokenfell, Netzstall, Neudorf, Groppenheim gingen in Flammen
auf.') 8. <ÜIi. b. Oes. I, 75a und die innere Seite des Einband¬
deckels des I. v. a."

Die Angelegenheitwurde vou der Reichsversammluugdie am An¬
fange des folgenden Jahres in Nürnberg tagte, in Anwesenheit des Abtes
Nikolaus verhandelt, (üb. (Oef. I, 75b); „?anäem plaeiäatioue

') Spätere Erklärer bezeichnen den Hinko Krnssina als Katholiken und tapfe¬
ren Vorkämpfer gegen die Hussiten, der aus Zorn über abgewiesene Schichbewerbnng
das Stift so furchtbar heimgesucht hätte. Und sie fragen sich mit Recht: „Wenn
fchon der katholische Schwamberg so gehaust, wie werden wohl die Hnfsiten hier ver¬
fahren haben?" Wird ja gemeldet, daß im selben Jahre die Hussiten unter ihrem
Anführer Prokopins, 7V.V0V Mann stark, aus Böhmen nach Norden und Westen
zogen, über IVO Städte und Schlösser und 1S.VD0 Dörfer niederbrannten, dann
wieder ins Egerland einfielen und Eger von der Waldfassener Seite her belagerten.
Und Kaiser Sigismund bezeugt iu seiner dem Abte von Waldsassen 1434 gegebenen
„Lulla aursa", daß beim Einfalle der Hussiteu (1431) die Religiösen zu Waldsassen
gefangen, um Geld zu erpressen, als Geiseln abgeführt und gransam getötet wurden
seien. Wenn wir dies erwägen, so kommen wir, entgegen der Ansicht der besagten
Erklärer, zu der Meinung, daß Schwamberg einer der Hanptleute des Prokopins ge¬
wesen sei und im Buude mit diesem das Stift Waltsassen verwüstet habe, nicht wegen
widerfahrener Kränkung, sondern lediglich aus Beutegier, zumal da ja auch das alte
Lbronioon ^Valäsasssnss von einer Schutzbewerbung nichts Verlanten läßt nnd die
Art uud Weise, wie die Leute des Krussina mit der Kirche zu Vokeufell verfuhren,
mehr einem hussitischen als einem katholischen Führer entspricht. Die irrige Meinung
ist vielleicht entstanden, weil 1452 der 3. Sohn des Klvsterplünderes als Schlchhanpt-
mann von Waldsassen erscheint. Wenn nun Kaiser Sigismund den Krussina durch
einen völlige» Loskauf seitens des Klosters für sich zu gewinnen sucht, so ist auch
dies ein weiterer Grund für unsere Ansicht, da er in demselben Jahre nach Eger kam
nnd dort mit verschiedenen böhmischen Großen Friedensverhandlungen anknüpfte (S.
Pröckl). Wir haben also von einer hussitischen Invasion zu sprechen. Und wenn
Pröckl in seiner „Geschichte Egers und des Egerlandes" berichtet, daß man im selben
Jahre denn Abzüge der Hussiten aus Eger au 1V0V Wägen zählte, deren mancher
mit 12—14 Pferden bespannt war, so wird sich darunter wohl anch die Bente aus
dem Stifte Waldsassen befunden haben.



Um'llköi'Aao oum iuvasoridus supra6!otis ut rsor prassentibus
ikiclem ^uidusclam ox prinoipilius post k-iotas pi'opvsitimios partium
«Isorotum vst »1> vitamlas ulteriorss invÄsiovss st amioitias majores
eomparanäas iiijuiiautibus poouniao summam^) g-älluo supporaääi."

Noch im Jahre 1430 nämlich war durch den Kurfürsten Friedrich
von Brandenburg ein Waffenstillstand mit den Hnssiten abgeschlossen
worden. Für das Jahr 1431 ward dann ein Reichstag nach Nürnberg
ausgeschrieben, der am 9. Februar 1431 eröffnet wurde. Auf diesem
wurden die Propositioueu erörtert für die Verhandlung mit den böhmi¬
schen Großen, die in Eger bereits begonnen hatten. In Nürnberg war
auch Abt Nikolaus erschienen, um bei dem Reiche Hilfe zu suchen. Wenn
Krnssina ein Anhänger des Prvkvpius war, wie wir vermuten, fv konnte
er auf dem Reichstage nicht anwesend sein; der Chronist selbst wagt es
ja nicht bestimmt zu behaupten. Er weilte dann vielmehr mit audereu
böhmischen Großen in Eger, wohin anch Sigismund von Nürnberg sich
begab, um an den Verhandlungen persönlich teilzunehmen. Aus Krnssina
hat vielleicht der Kaiser bei dieseu Verhandlungen am meisten gerechnet;
daher die Abfindungssumme amivitias majores eomparanclas.^^)

Dieser Reichstag ist aber für W. uoch besonders wichtig, weil die
dort versaßte Matrikel die älteste ist, in der unser Stift genannt wird.
(Vgl. Ficker Z 237.)

Wie schon frühere die andern ursprünglich nur dem Schutze des
Reiches auempfohleuen und keiner anderen weltlichen Gewalt unterworfenen
Cisterzieuserklöster, so wurde jetzt auch Waldsasseu so beurteilt, als ob es
dem Reiche gehörte, uud gleich den alten Reichsabteien zu Reichsleist¬
ungen herangezogen. Damals stellte das Stift zur Reichsarmee gegen die
Huffiten fünf mit Lanzen zc. wvhl ausgerüstete Fußsoldaten, „Kleveu"
genannt — ein keineswegs unbedeutender Anschlag, wenn wir bedenken,
daß in der Nürnberger Matrikel vom Jahre 1422 der Bischof von
Regeusburg 5, der höchstbestenerte Abt, der von Fulda, 6, nur 2 Aebte
5, die von Maulbronn und Salmansweiler, die meisten Aebte 2 Gleven,
der vierte Teil nur einen stellte.

Wir fügen hieran gleich die späteren Matrikeln/) In der Nürn¬
berger Reichsmatrikel von 1467, gegen die Türken, stellt das Stist vier

') Bei Oefele steht ut raoi- zwischen invasoi'idus und suxraäiotis, was ganz
nnd gar nicht in den Zusammenhangpaßt, da der Chronist den Bezug der Verhand¬
lungen in Nürnberg auf Krussina keineswegs bezweifelt. Wohl aber hat er Grund
an der Anwesenheit desselben zu zweifeln. Daher haben wir nt reor- vor prassen-
tidus gesetzt. 11t rsor war eben ursprünglich eine Randbemerkung,die durch Un¬
schicklichkeit an einen falschen Platz des Textes gelangte.

2) Diese gibt ein späterer Chronist auf die beim damaligen Geldwerte beträcht¬
liche Höhe von 3V<Zl) fl. an.

') Darüber wird erst helleres Licht verbreitetwerden, wenn einmal der 9. Band
der Reichstagsakten von Weizsäcker erschienen ist.

^ Dabei stützen wir uns aus Auszeichnungen, die wir in den Anmerkungen
zn einem handschriftlichen Exemplare des Lbrouiouii fanden. Da
dieselben, wenigstens soweit sie die spätere Zeit betreffen, in Moser's „Tentschem
Staatsrecht" S. 261 vollauf Bestätigung finden, so ist an ihrer Zuverlässigkeit nicht
zu zweifeln.
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Reiter und acht Fußknechte,mit Panzer, Büchsen, Pulver und Spießen
ausgerüstet; in der Regeusburger Reichsinatrikel von 1471, gegen die
Türken, zwei Reiter und vier Fußknechte; in der Nürnberger Reichs-
matrikel von 1480, gegen die Türken, drei Reiter und sechs Fußknechte;
in der Nürnberger Reichsmatrikel von 1481, gegen die Ungarn und
Türken, 6 Reiter; in der Nürnberger Reichsinatrikel von 1487 200 sl.;
in der Frankfurter Reichsmatrikel von 1489 drei Reiter und zehn Fuß¬
knechte; in der Wormser Reichsmatrikel von 1521 vier Reiter und acht¬
zehn Fußknechte (oder sür jeden Monat 120 fl., nämlich statt eines
Reiters 12, statt eines Fußknechtes 4 fl.); in der Reichsmatrikel von
1531 das vupluiii inati'ioulaö, acht Reiter und sechsunddreißig Fußknechte,
in den Reichsmatrikeln von 1545 und 1551 vier Reiter nnd vieruud-
zwanzig Fußknechte und ebenso in den späteren Matrikeln. (Seitdem
die Pfalz das Stift 1548 eximirt, d. i. seiner Landeshoheit unterworfen
hatte, vertrat sie das Kloster oum oueridus, wollte aber nur den alten
Anschlag, 4 zu Roß und 18 zu Fuß, erlegen. (S. Moser S. 261.)

So haben wir denn gesehen, daß die Cisterzienseräbte von Wald¬
sassen seit dem Beginne des 15. Jahrhunderts, entgegen ihren früheren
Gewohnheiten, immer häufiger auf deu Reichstagen erscheinen, daß sie
zuletzt den alten Reichsäbten gleichbehandelt und, entgegen den ursprüng¬
lichen Institutionen ihres Ordeus, zu Reichsleistungen herangezogen wnrden.
Um so eher möchte man vermuten, daß sie nunmehr den Reichsversamm-
lungen nicht blos anwohnen, sondern auf deufelbeu auch mitstimmen
durften. Allein im 15. und 16. Jahrhundert und zu Anfang des 17.
hatten, wie schon srüher erwähnt, Reichsprälaten nur ein einiges Votum,
welches von der schwäbischen Prälatenbank geführt wnrde. Die Aufnahme
eines neuen Abtes hing noch später von der Einwillignng der Prälaten¬
bank ab (S. Moser „von denen tentschen Reichsständen" S. 218). Ob
nun Waldsassen Ausnahme in diese Bank und damit Anteil an der
Kuriatstimme erhalten, das dürfte um so mehr zweifelhaft fein, als ja
selbst die schwäbischeCisterzienserabteiKaisersheim das nicht erreichte nnd
erst später an dem rheinischen Votum Anteil erlangte (S. Moser „von
denen Teuschen Reichs-Ständen" S. 740). Im Jahre 1654 erhielten
die rheinischen Prälaten, zu denen wir auch Waldsassen rechnen müssen,
eigene Session und Stimme; es kam zur schwäbischen die rheinische Prä¬
latenbank. Aber damals war unser Kloster nicht blos um seiue Reichs-
uumittelbarkeit gekommen, sondern hatte auch sür längere Zeit überhaupt
ausgehört, zu bestehen.

Es scheint also die Reichsstandschaft Waldsassens nicht zur vollen
Geltung gelangt zu sein, sondern sich nur in dem Besuche der Reichstage
und in dem Unterschreiben der Reichstagsabschiedegeäußert zu haben.
Letzteres ist sicher verbürgt; Waldsasseu nimmt dabei sogar einen hervor¬
ragenden Platz in der Rangordnung ein. Noch in dem Reichstagsab¬
schiede vom Jahre 1559, als das Stift faktisch nicht mehr reichsunmittel¬
bar war und von der Pfalz vertreten wurde, hat es seinen Rang nach
Seltz und vor den Klöstern Odenheim und Corvey. (Moser 37, S. 288.)
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Im Jahre 1433 starb Abt Nikolaus III., wie das Chromkon
(Oes. I, 75 d) berichtet, aus Gram über die Nürnberger Beschlüsse
(„huoä itg, ksi'gdat inolssts ?atsr «lovotus, ut. gs ipsuin vix oapsi'kt,
cpuiin oli roiri domum reclisus ?alk«Zll1«zrA ss oontulit, idi^us tilin
volieinevti eonkoetiis inosrors inopius. inorts vita exesssit)."') Ihm
folgte Johannes VI. (l433—61). Dieser hatte kaum die Regierung
angetreten, als das Kloster, das sich von den: vorigen Einfalle noch
nicht erholt hatte, neuerdings von den Hussiteu heimgesucht wurde.

Da bei den hussitischeu Invasionen viele Freiheitsbriefe des Klosters
verloren gegangen waren, so bestätigte Kaiser Sigismund in einer am
13. Marz 1434 zu Basel erteilte» „goldenen Bulle" sür Abt Johann
und dessen Nachfolger alle Privilegien, Rechte, Freiheiten, Besitzungen zc.
(„KiAismunäus iinzzsrator .1 gMati monastöi'ü dsats vir^Inis
in ord. eist. R^tis^on. äioe. „pi'incipi" sueoes-
sorilzus oinllia priviloKia, Mra, libertatös posssssicmvZ ete. eonkrmat.
0r. ?erA. v. si^. Daneben ein Viäimus derselben Urkuude von 1434
August 6.2) — Dieselbe ist erwähnt LIi. Osk. I, 75 d: „ KiAismuuäus
Inipsrator ^loriosissimus .... Älonastsiium ma^nis äonavit post
ex8pc»Ig.tioiioiu I'rivilv^iis."

Sie ist die erste Urkunde, in der dem Abte der Titel „Fürst",
prillveps beigelegt wird; auf diese Bezug nehmend sagt Bruschius p. 260
Von Abt Johann: gj^Ismunäci Imperator! oüarus, <^ui in pudli-
eis literiL eum prinoipsm ae clsvotuin sunin appsllat." (Ebenso
Kartorins 0. L. "I. sub. tit. 23. — „6svotu8 suus" ist indes eine schon
von alters her für unsere Äbte übliche Bezeichnung.)

Auch Kaiser Maximilian I. nennt in einem Diplome vom 30. Nov.
1513 den damaligen Abt Andreas seinen „lieben Fürsten." Doch scheint
sich der fürstliche Titel nicht aufrecht erhalten zu haben, da anderweitige
urkundliche Belege, soweit mir bekannt, fehlen. Das römisch befreite Kloster
Elchingen wird 1484 ebenfalls gefürstete Abtei genannt, es ist das aber
nur eine vereinzelte Unregelmäßigkeit (S. Ficker Z 230). Haben ja selbst
die Vorstände der alten Reichsabteien nicht alle den Fürstentitel für die
Dauer behauptet. Sicher geht Ertl zu weit, weun er II, S. 254 sagt:
„die vorigen Abten dieses Ortes seind alle Zeit sür gesürstete Abten
des römischen Reiches gehalten worden." Richtiger ist, was in Jselins allge¬
meinem historischeu uud geographischen Lexikon loin 4 p. 821 steht:
,,Waldsachsen ist nachgehends mit Kayserl. und verschiedenen Fürstl.

Freyheiten begnadiget worden, so daß auch die Kahser dem Prälaten

') Er hatte auf dem Reichstage nicht blvs keine Hilfe gefunden, fondern war
vielmehr zu einer bedeutenden Loskaufsumme verurteilt und überdies als der erste
Abt in die Reichsmatrikel aufgenommen worden. Wenn letzter Umstand dem Kloster
später als willkommenes Argument für feiue Reichsumnittelbarkeit diente, damals
wurde er schwer getragen.

Dieses Regest ist mir durch die Güte des Herrn Reichsarchivrat Bachmann
zugegangen, da goldene Bullen nicht versandt werden dürfen.

4
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daselbst den Titel eines gefürsteten Abbt beigelegt haben" (Vgl. Moser

37, 269). Aehnlich sagt Nairri^ueus O. (z. I. 1133 e. 5): „des¬

selben Abbt ist in folgender Zeit ein gesürsteter Abbt worden." ^)Hat auch Waldsassen den Fürstentitel nicht behauptet, so ist die
Erteilung desselben doch ein sprechender Beweis, wie der Abt des ursprüng¬
lich nur dem Schutze des Reiches anvertrauten und immunen Klosters
damals ganz und gar den alten Reichsäbten, die nach Ficker von Anfang
an Fürsten des Reiches waren, gleichgestellt wurde, ihnen teilweise sogar
den Railg ablief, da so manche den Fürstentitel faktisch verloren hatten.

Eine Fürstenstimme erlangte linser Kloster nicht, da der Ausübung
derselben eine ausdrückliche Erhebung in den Fürstenstandhätte voraus¬
gehen müssen, eine solche aber bei Geistlichen in jener Zeit überhaupt
nicht stattfand (S. Ficker Z 255), 2) Hatten ja in der Folgezeit selbst die
Aebte von St. Emmeran keine Fürstenstimme, obwohl sie den Fürsten¬
titel behielten.

Einen höheren Rang muß aber Waldsassen doch seitdem einge¬

nommen und auch behauptet haben, da es, wie bereits erwähnt, in dem

Reichsabschiede von 1559 seinen Platz hat unmittelbar nach Seltz und vor

Korvey. Der Abt von Korvey war Reichsfürst und behauptete jederzeit

seine Stimme im Fürstenrate (S. Ficker Z 240), uud Seltz war ebenfalls

gefürstet (Moser 37, 256). Später hatte freilich der bloße persönliche

fürstliche Charakter, ohne Fürstenstimme, nicht mehr diese Wirkung, wie

Moser 37. 282 sagt.Daniit wäre der Hauptentwicklungsgang des Stiftes Waldsassen
verfolgt. Werfen wir noch einen kurzen Blick zurück.

Gleich nach seiner Gründung wird das Kloster aus der potsstaZ

des Stifters entlassen. Bei seiner Immunität ist es von jeder fürstlichen

Gewalt unabhängig; nur die Oberhoheit des deutschen Königs bleibt be¬

stehen. Dieser bestätigt den Schenknngsbries nnd nimmt das Kloster in

seinen und damit des Reiches Schutz; Waldsassen tritt in ein näheres

Verhältnis znm Reiche und kann sich als reichsunmittelbar betrachten.

Daneben steht es in einem Schntzverhältnis zu Rom. Zur Zeit Kaiser

Friedrich's II. und seines Sohnes, des römischen König Heinrich, erlangt

das Stist zu den bereits in seiner Immunität enthaltenen königlichen

Rechten auch noch andere Regalien, erlangt gleich den geistlichen Reichs¬

fürsten die Landeshoheit. Die Äbte verwalten den Blutbann (der

manchmal allem schon als Beweis der Landeshoheit angeführt wird,

s. Moser 37, 42), haben das Zoll- und Bergregale, üben das Besestig-

ungsrecht, verleihen Stadt- und Marktsreiheiten. Nach dem Aussterben

der Hohenstaufen gelangen die Böhmenkönige anfangs vorübergehend,

') Huudius UI, 454 schreibt' .gnsMsäinoäuin sx L.Ido sivs matriouls
Imperial! sl> sntiquo constat, istius looi ^bliatibus ?rinoipidus t'aii
svosnsus. Ein gesürsteter Abbt." antiquo kann sich nur auf die Zeit Sigis¬
munds beziehen. Dem Hundius folgt Jongelinns III x, 5: »ou^'us tooi
Iinpöi'ü ?l'inoipibns annnmsratai', Ein gesürsteter Abbt."

°) Auch die später wirklich vorkommenden Erhebungen gaben mit geringer Aus¬
nahme nur den Titel keine Stimme (S, Ficker idiäem),
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später dauernd in den Besitz des dem Stifte benachbarten Egerlandes
und üben daher ein Schatzamt über Waldsassen aus, bis Abt Konrad,
von seiuem Rechte der freien Wahl eines SchutzherrnGebrauch machend,
sich unter den pfälzischen Schutz begibt. Derselbe erscheint auch zuerst
aus Reichstagen, gegen die bisherige Gepflogenheit der Vorstünde des
Klosters, die, zufrieden mit größtmöglicher Unabhängigkeit im Innern,
keinen Anteil an den Reichsgefchäftennahmen. Jenes wird.nunmehr
auch zu deu Lasten für das R-nch herangezogen und stellt eiu Reichs-
coutigeut. Indes scheinen die Äbte nicht die volle Reichsstandschaft geübt
zu haben, also nicht Sitz und Stimme, sondern nur Sitz und das Recht
der Unterschrift der Reichstagsabfchiede. Im Jahre 1434 erhält der
Abt auch noch den Fürstentitel, jedoch ohne Erlangung einer Fürstenstimme.

Bisher schien der pfälzische Schlitz für die Reichsnnmittelbarkeit des

Klosters keine Gefahr mit sich zu bringen; wir hören vom Psalzgrasen

Johann seit dem Jahre 1414 nichts mehr. Aber eine Geschichte der

folgenden Zeit Hütte die Angriffe zu schildern, die von jener Seite (nach

dem Beispiele anderer Fürsten) auf des Klosters Freiheiten und Un¬

mittelbarkeit gemacht wurden und die schließlich zur Herabwürdigung

des Stiftes zum Laudsasfeu (1548), ja für einige Zeit (1571 — 1669)

zur gänzlichen Aufhebung desselben führten. 1623 kam die Oberpfalz

(uud das damit vereinigte Stiftland Waldsassen) unter die Administration

des Kurfürsten Maximilian 1. von Bayern und wurde ihm auf dem

Reichstage zu Regensburg 1628 förmlich zugesprochen. Aber erst 1669

erfolgte die Restitution des Klosters; der damalige Kurfürst, Ferdinand

Maria, behielt sich bei der Extradition die Landesherrlichkeit vor, wie¬

wohl 1646 in. die Evangelische zu Osznabrück Waldsachsen

mit unter die immecli^te Catholische Reichs-Prälatureu gesetzt hatten"

(Moser 37, 262).^) Dennoch wnrde in dem Reichsdeputationshanptschlnsse

vom 25. Februar 1803, unmittelbar von dem definitiven Ende des

Klosters, erklärt, das Reich habe stets Waldsassen als reichsnnmittelbar

betrachtet, es sei also reichsnnmittelbar, falle demnach unter die Ent¬

schädigungsobjekte uud solle iu deu Civilbesitz der Kurfürsten von

Bayern übergehen.

') „Bereits in einem LataloZo Lxemtorum äs 1512 liset man: Pfaltz
ziehe den Abbt zu Waldsachsen aus." Moser 37, 261.

Daß aber die Mönche die Hoffnung auf Reichsunmittelbarkeit nicht aufgaben,
beweist der in einem Treppengeländer des damals neu erbauten Klosters befindliche
Reichsadler.
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